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Nichts Neues, aber Wahrheit. 

lieber die Angelegenheiten der Bauern in 

den russischen Ostsee-Provinzen, vorzüglich 

aber in Liefland, ist in nnsern Zeiten viel debat-

tirt, gelobt, getadelt und kritisirt worden. 

Soviel ist indessen aber, doch wohl ausge­

macht, daß die gegenwärtigen livonisirten 

Deutschen das Unrecht zum Theil wieder gut 

zu machen bemüht sind, welches ihre Vor­

fahren, die ursprünglichen Deutschen, den 

Landesbewohnern zufügten, bei denen sie 

zwar das Christenthum einführten, dagegen 

aber, den päpstlichen Bullen zuwider, Frey, 

heit und Eigenthum nahmen, so daß sie.mit 

Gut und Blut ein unbedingtes Eigenthum 
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ihrer Bezwinger wurden. Die Versuche das 

Joch abzuschütteln dienten nur dazu, sel­

biges fester zu gründen; Liefland hatte aber 

dagegen die Ehre, zum Wirwensitz der 

Jungfrau Maria erhoben zu werden^). 

Zu Zeiten erfolgten auch einige An­

ordnungen zum Besten der Bauern, vorzüg, 

lich als Liefland unter der Oberherrschaft von 

Polen und Schweden stand,- und vorzüglich 

in den Jahren 1586, 1630, 4532, 1688 

u. s. w., wo ihnen wegen ihres Eigen­

thums und gegen Bedrückungen einige Rech­

te zugesichert wurden; und den Landesbehür-

den wurde das Recht, über Leben und Tod 

zu richten, übertragen, welches der Adel 

selbst, auf seinen Gütern, ausübte. Letzte­

res dauerte bis zur russischen Beherrschungs-

zeit sogar noch in Kurland fort. 

In den achtziger Iahren des siebzehn­

ten Jahrhunderts ließen die Schweden Lief-

*) Auf dem Coucilio zu Rom, im Jahr 1213. 
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und Ehstland übermessen, und führten die 
sogenannten Wackenbücher ein, worin die 

Gehorchsleistungen der Bauern, nach der 
Güte und dem Verhaltniß ihres Landes, be­
stimmt wurden. Die Grundsätze dieser schwe­

dischen Revision sind aber so gut überdacht 

und der Billigkeit so angemessen, daß sie 

noch jetzt zur Grundlage der Bauernleistungen 

dienen*). Der Antrag der schwedischen Re­
gierung, den Bauern die Freyheit zu erthei-
len, wurde vom Adel abgelehnt. 

*) An der Ausarbeitung dieser Revlssonsgrnnd-
satze hatte der bekannte Patriot, Gustav Ba­
ron Mcngden, thätigen Antheil. Er war 
schwedischer Generalmajor, dann Landmarschall 
und zuletzt Landrath und Oberster der Adels­
fahne. Cr ist auch als Dichter bekannt. Man 
hat von ihm einen Band gedruckter geistlicher 
Lieder; auch sind von ihm manche Scherzge­
dichte in plattdeutscher Sprache, voller Laune. 
Er starb den t«. December ikss im Alter von 
53 Jahren, und ruht bei seinen Vätern im 
Dom zu Riga, wie seiu dort «och befindliches 
Wappen es anzeigt« 

1* 



Da bey allen menschlichen Einrichtun­

gen Misbräuche sich einschleichen und die 

Gesetze umgangen werden, so erfolgte dieses 

auch hier, und die Bauern erlitten mancher-

' ley Bedrückungen. Bey den Volksbewegun­

gen, wo bey dem rohen Haufen Unordnungen 

selten ausbleiben, bestrafte man diese; aber 

der eigentliche Grund des Uebels blieb meh-

rentheils und das Feuer glimmte unter der 

Asche fort. Diese Verstimmung, diesen Drang 

nach einer verbesserten Lage, schrieben eini­

ge den Folgen der zunehmenden Civilisation 

zu und behaupteten, da der Bauer bloß nur 

zur Arbeit da sey, so wäre alles Wissen ihm 

schädlich, und er müsse unwissend, arm*) 

*) Ein vor mehreren Jahren verstorbener bemit­
telter Gutsbesitzer, ein übrigens rechtlicher 
Mann, bemerkte einst unter seineu Arbeitern 
einen, der eine Weste von Kalmang an hatte. 
Dieser Anblick brachte ihn so auf, daß er den 
Leuten erklärte: „ihr sollt mir arbeiten, bis 
ihr schwarz werdet, so wird euch die Lust ver­
gehen, euch auszuputzen." 
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und unter dem Drucke bleiben, so sey er 

arbeitsamer und lenksamer. 

Zu allen Zeiten, vorzüglich aber in den 

neuern, gab es billige, edeldenkende Guts­

besitzer, welche ihre Leibeigene, als ihrer 

Pflege anvertraute Unmündige, mit väterli­

cher Liebe und Sorgfalt behandelten. Un­

ter diesen Edlen zeichnete sich der ehrwür­

dige Laudrath Baron von Schoultz vorzüg­

lich aus"). Er war Besitzer der beträchtli-

Ein Anderer erfuhr, daß einer seiner Bauern 
sich einen silbernen Becher habe machen lassen» 
„Diese Menschen müssen aus hölzernen Ge­
schirren saufen," sagte er, und er fand-bald 
Mittel, den Becher in seine Hände zu bekom­
men. Wieder ein Anderer — doch schon ge­
nug; das Register möchte sonst anwachsen —! 

Wir haben die Zeiten erlebt, wo solche 
Aeußernngen nicht mehr so laut vorgebracht 
werden. 

Karl Friedrich Baron von Schoultz starb 
auf seinem Gute Ascheraden K2 Jahre alt, und 
besitzt die Verehrung aller, die Biedersinn und 
Patriotismus zu schätzen wissen. 
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chcn Ascheradenschen Güter. Er schränkte 

seine Herrngewalt in manchen Stücken ein; 

er ließ ein Reglement in lettischer 

Sprache drucken und unter seine Bauern 

vertheilen. Er wagte es zuerst, als Für­

sprecher der Bauern bey dem Landtage 176Z 

- öffentlich aufzutreten, wurde aber von 

der Ritterschaft so angefochten, daß er aus 

dem Landraths-Collegio heraustrat, und 

sich den öffentlichen Geschäften entzog. Die 

Landtags «Akten jener Zeit verdienen nach­

gelesen zu werden. Ihn betraf das gewöhn­

liche Schicksal der Biedermänner, welche 

über ihr Zeitalter heraus, gegen alte Mis-

bräuche auftreten. Die Vorrechte seines 

Standes waren ihm wichtig, aber die Rech­

te der Menschheit waren ihm heilig. Die, 

Zeitgenossen verdammen solche Kraftmenschen, 

aber die reifere Nachwelt ehrt sie und setzt 

ihnen oft Denkmäler. 

Im Jahr <764 machte die Kaiserin 

. Catharina eine Reise durch diese Provinzen, 



und ihrem Scharfblicke entging nicht der 

drückende Zustand der hiesigen Bauern. Sie 

ließ durch den Generalgouverneur Grafen 

George Browne der Ritterschaft bekannt 

machen, daß sie Maasregeln zur Abstellung 

der Bauernbedrückungen nehmen solle und 

dieser Gegenstand wurde auf vorgrdachtem 

Landtage von 1766 debattirt. Da man aber 

zu keinem Beschluß gelangen konnte, und 

die Glieder des Landtages sich nach gerade 

entfernten, so daß nur noch einige Wenige 

da waren; so schickte der Generalgouverneur 

seinen Adjutanten Sorger aufs Ritterhaus 

und ließ der Versammlung andeuten, den 

Landtag nicht eher zu schließen, als bis we­

gen der Bauern eine Bestimmung fty ge­

troffen worden, widrigenfalls von höherm 

Orte eine Bestimmung kommen werde. Nun 

kam also endlich der so bekannte Landtags-

beschluß von 1766 zu Stande (i) und dies 

war schon ein wünschenswerther Schritt 

zum Besten der Bauern. 
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Man vergesse aber ja nicht zu bemer­

ken, daß auf so manchen Gütern, besonders 

solchen, die lange Zeit bei einer Familie 

gewesen waren, gleichsam ein patriarchali­

scher Geist zwischen Herrn und Bauern 

herrschte, die als eine große Familie sich 

betrachteten, und voll gegenseitiger Liebe 

und Zutrauen waren. Hier waren Regula­

tive überflüssig, weil die Herren aus freiem 

Willen recht handelten, und hier waren 

auch in der Regel die Bauern gesitteter und 

wohlhabender, und hatten große Anhänglich­

keit an ihre Herrschaft"). In Ansehung die­

ses glücklichen Zustandes der Bauern aber 

hing es von dem Gutsherrn ab, ihn fort-

lieber die Vorzüge des hanslichen ländlichen 
Lebens in Liefland (alles gilt anch von Ehst-
land) lese man, was ein unparteiischer Zenge 
darüber schreibt, nämlich der königlich Vaier-
sche Gesandte in St. Petersburg, der verehrte 
Graf de Vray, in seinem schätzbaren Werke: 
Kssaj criUlju« sur 1'llistoirö lls la I^ivuuie. 
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dauern zu lassen, oder auch nicht (2). Wie 

überflüssig wärca Gesetze, wenn die Men­

schen alle billig und gerecht handeln woll­

ten. 

Durch die von der Kaiserin Catharina 

im Jahr 1783 auch in Liefland eingeführte 

Statthalterschaftsverfassung wurde dasLand-

rathscollegium aufgehoben^); dem zu Folge 

wurden auch die Landraths» oder sogenann­

ten Ritterschaftsgüter von der Krone ein­

gezogen, und die Landesverfassung erhielt 

bedeutende Abänderungen. Es wurden Be­

hörden errichtet, in welchen aus dem Bauern­

stände Beysitzer mit Sitz und Stimme gesetzt 

waren**), wodurch dieser so niedergedrückte 

*) Die Landräthe erhielten bei ihrer Entlassung 
4786 sammtlich den Charakter als wirkliche 
Ctatsrathe, welche mit den Generaüuajoren 
sich gleich stelleu. 

**) Das Gewissensgericht, die Ober - und Nkeder-
rechtspflege, und das Ordnungsgericht. 

Ungeachtet des Druckes, unter welchem die 
Bauern lebten, sind Beispiele doch uicht sel­
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Stand gehoben wurde, und wodurch man 

sich an den Gedanken gewöhnte, daß auch 

der Bauer ein Staatsbeamter und Richter 

seyn könne*). Die um diese Zeit überall 

errichteten RMtzs^ die aus Personen ver­

schiedenen Standes zusammengesetzt waren, 

ten, wo sie durch ihre eigene Geisteskraft sich 
emporschwangen. Man will hierbei die Bemer­
kung gemacht haben, daß in solchen Fallen die 
Letten lieber dcu .Handel oder was aufs Erwer­
ben geht, erwählen. Unter den Ehsten hinge­
gen findet man mehrere, die durch Wissenschaft 
und Geist sich hervorrhun, und im Militair 
und Civil sich auszeichnen. Beispiele anzufüh­
ren, unterläßt man, um nicht der Bescheiden­
heit der noch Lebenden, oder deren Kinder zu 
nahe zu treten. 

*) Als Privateinrichtung hatte schon früher der 
Feldmarschall Graf Peter Nomanyow Sadn-
naiskoi, auf seinen Burtneckschen Gütern ein 
Bauergericht eingesetzt. 

Ein gleiches that auch der Vater des Land­
raths Grafen Mellin, so wie anch er selbst 
auf ihren Besitzungen. Andere mögen vielleicht 
eben dergleichen gerhan haben, die nicht be­
kannt sind. 
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mögen vielleicht auch dazu beygctragen ha­

ben, die Menschen einander näher zu brin-

gen, und mildere Gesinnungen zu verbrei­

ten. 

Mittlerweile fühlte man immer mehr 

die Nothwendigkcit, über die Verhältnisse 

zwischen Herren und Bauern feste Bestim­

mungen zu treffen, da die bisherigen man­

gelhaft waren, und der Willkühr zu vielen 

Spielraum übrig ließen. Hiezu kam der 

Geist des Zeitalters, und einige Beispiele 

von misbrauchter Herrengewalt brachten 

diese Angelegenheit auf mehreren Landtagen 

zur öffentlichen Sprache, und sie gewann im­

mer mehr Interesse. Es entstanden unter 

d e m  A d e l  z w e y  P a r t e y e n  F ü r  u n d  W i d e r  

die Bauern, und es herrschten heftige De­

batten 5). 

*) Die meisten Widersacher der Bauern waren 
aus der Gegend von Dorpat. 

Wer aufrichtig sevn will, wird zugeben, 
d a ß  d a s  b e k a n n t e  B u c h  d e s  O > .  M e r k e l  d i e  
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An der Spitze der Partey Für die 

Bauern stand der Herr von Sivcrs, zuerst 

Kreismarschall, dann Adels - oder Landmar­

schall, zuletzt Landrath (3), der mit gro­

ßer Kraft in dieser Sache wirkte. 

Se. Majestät der Kaiser Paul stellte 

sogleich nach seiner Thronbesteigung, durch 

einen Befehl vom 2?sien November 1796, 

die den Privilegien Lieflands gemäße vorige 

Landesverfassung und Rechte, so wie auch 

dasLandrathscollegium wieder her, restituir-

te dem zu Folge auch die eingezogenen Land­

raths - oder sogenannten Ritterschaftsgüter *) 

und befahl Rekruten zu stellen. 

L e t t e n  a u c h  g e w i r k t  b a t .  M a n  ä r g e r t e  s i c h ,  
rügte Vieles daran; aber bey Manchen hinter­
ließ es doch einen Eindruck und andere An­
sichten. 
Die Kaiserin Catharina hatte einen Theil 

d i e s e r  G ü t e r  v e r s c h e n k t ,  a b e r  d e r  K a i s e r  A l e ­
xander gab, auf Verwenden des Herrn von 
Sivers, andere Kronsgüter wieder in deren 
Stelle. 
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Auf dem hierauf im Januar 1797 ge-

haltcnen Landtage, auf welchem das Land-

rathscollegium und die vorige Landesver­

fassung wieder solenniter eingeführt wurden, 

kam auch die Baueruangelegenheit wieder zur 

Sprache, und mit einer sehr großen Stim­

menmehrheit wurde ein Regulativ entwor­

fen*), welches sehr wichtige Bestimmungen 

enthalt, um die Person und das Eigenthum 

der Bauern gegen Willkühr zu sichern. Die 

zur Krönungsfeyerlichkeit nach Moskau abge-

audte Deputation der lieflandischen Ritter­

schaft, an deren Spitze der gedachte Land­

rath von Sivers stand, ließ dieses Regu­

l a t i v ,  o d e r  L a n d t a  g  s s c h  l u ß  z u r  V e r ­

b e s s e r u n g  d e s  Z u s t a n d e s  d e r  B a u ­

ern :c. mit einer Zneignuug an den Mo­

narchen in Moskau 1797 drucken, welche 

also lautet. 

*) Man nennt es gewöhnlich das Slversche Re­
gulativ; und es ist gleichsam die Grundlage der 
Bauernordnungen von i«04. 
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A  l  l e r d u r c h  l a u c h t i g s t c r  

A l l e r g n a d i g s t e r  K a i s e r  u n d  H e r r !  

Erlauben Eure Kaiserliche Majestät, daß 

ich Höchstdenenselben ein Werk zu Füßen le­

ge, welches Ihre Großmuth zur Reife brach­

te. Es ist eine Folge des Acht und zwan­

zigsten Novembers. DasBeyspicl der höch. 

sten Gerechtigkeit belebte alle Gemüther mit 

eben demselben Gefühle, und alle zerbrech­

liche Fesseln der Willkühr wurden in die un­

zerreißbaren Bande der Liebe und des Zu­

trauens verwandelt. Mit unsern Rechten 

kettete uns unser großer Monarch an Sei­

nen Thron, und Rechte vollendeten die 

schöne Kette bey uns, bis auf die letzten 

Glieder des Staats. 

Wir bitten den Vater seines Volks um 

Segen zu dieser Unternehmung, und Lief­

land wird bald in der herrlichsten Blüthe 

dastehen. 

Hingerissen von der innigsten Dankbar­

keit und Ehrfurcht, knieet mit allen seinen 
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Mitbrüdern vor Rußlands großem Beherr-

scher 

E u r e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  

getreuer Unterthan 

Friedrich Sivers. 

Obgleich nun alle Landtage viele Wo­

chen zuvor durch gedruckte Patente der Gou« 

vernementsregierung im ganzen Lande be-

kannt gemacht, und alle und jede Gutsbe­

sitzer bcy einer Poen aufgefordert werden, 

auf selbigen zu erscheinen (außer bei lega, 

lcn Abhaltungen), widrigenfalls die Ausblei­

benden alles dasjenige genehmigen und be­

folgen müßten, was die Gegenwartigen be­

schließen, so erfolgte doch nicht lange nach­

her aus der Gegend von Dorpat eine von 

mehreren Gutsbesitzern unterschriebene Pro­

testation, worin dieser Landtagsbeschluß als 

für ihre Gegend nicht anwendbar erklärt, und 

welche dem Monarchen überreicht wurde. Der 

Kaiser übersandte diese Schrift dem Senate, 

und dieser wieder dem Landrathscollegio 
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zur Erklärung, welche auch bald erfolgte 

und den Ungrund dieser Protestation dar­

legte. 

Nach manchen Zwischenverhandlungen, 

und um den vom Adel unterlegten Entwurf, 

wie auch die dagegen angebrachten Wider­

s p r ü c h e  z u  p r ü f e n ,  e r n a n n t e  S e .  M a j e ­

stät der Kaiser Alexander mittelst an 

den Minister des Innern gerichteten Befehls 

vom Ii. Mai 1803 eine unter unmittelba, 

rer Aufsicht des Monarchen stehende Ko-

mität, und derselben wurde aufgetragen: 

1) Nach Zusammenstellung aller diesen 

Gegenstand betreffenden Verhältnisse mit 

der gegenwärtigen Lage der Cache in Lief­

land Regeln festzusetzen, nach welchen der 

Wunsch des Adels, ohne Krankung der ge-

schlichen Rechte beider Thcile, zum gegen­

seitigen Wohl derselben erfüllt werden könne; 

daher 

2) Revisionskommissionen, welche die 

Leistungen der Bauern zu bestimmen haben, 
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mit gehörigen Instruktionen versehen, nieder-

zu setzen, und endlich 

3) den Bauern des lieslandischen Gou­

vernements eine allgemeine rechtliche Ver­

fassung zu geben. 

Diese Komitat bestand damals aus dem 

Minister des Innern, dem geheimen Rath 

Grafen Victor Kotschubey als Vorsitzer, 

den beiden Senatoren, Joseph Kosodawlew 

und Grafen Paul Stroganow, wie auch 

den beiden Landräthen Reinhold Anrep (4) 

und Gustav Buddenbrock. 

Die von dieser Komitat entworfene-

V e r o r d n u n g  d i e  B a u e r n  d e s  l i e f -

l ä n d i s c h e n  G o u v e r n e m e n t s  b e t r e f ­

fend, wurde dem Monarchen am 3. Fe­

bruar 1804 unterlegt*) und erhielt mit ei-

") Diese Unterlegung ist von dem Minister Kot­
schubey verfaßt, den Verordnungen voran ge­
druckt, uud verdient gelesen und beherzigt zu 
werden. 

2 
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nigen wenigen Abänderungen- am 20. Fe. 

bruar 1304 die Allerhöchste kaiserliche Be­

stätigung, wurde sodann russisch, deutsch, 

ehstnisch und lettisch gedruckt, überall ver- . 

theilt und die vier Revisionskommissionen 

fingen in ihren Kreisen im August 1804 ih­

re Geschäfte an. (5) Ueberdem befahl der 

Monarch auch, daß die Komität so lange 

noch in St. Petersburg beisammen bleiben 

solle, bis alle Güter von der Kommission 

revidirt seyn würden, um in zweifelhaften 

Fällen Entscheidungen ertheilen zu können. 

Selbige entwarf nachher noch zur nähern Be-

s t i m m u n g  d e r  V e r o r d n u n g e n ,  E r g ä n z u n g s -

Paragraphen, welche am 2«. Februar 

1809 die ka ise rliche Bestätigung erhicl-

ten*) und in allen gedachten Sprachen ge­

*) Bei dieser Ausarbeitung waren der Fürst Ale­
xander Kurakin, der Senator Joseph Koso-
dawlew, der Geheime Rath M. Speransky, 
die Landräthe Moritz (Friedrich) Gersdorf und 
Gustav Buddenbrock, der Etatsrath Jacob Dru­
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druckt wurden. Zugleich wurden aber auch die 

Revisionskommissionen, welche ihre mühsamen 

Arbeiten größtenteils beendigt hatten, aufge­

hoben, aus Gründen, die anzuführen zu 

weitlauftig wäre, und es wurde eine Meß­

revisionskommission errichtet, die ihren Sitz 

in dem Städtchen Walck angewiesen erhielt, 

(f>) um nach Maasgabe der Gutskarten, 

oder auch auf gütliche Vereinbarung zwi­

schen Gutsherrn und Bauern ganz neue und 

allendliche Wackcubüeher fürs ganze Gou­

vernement anzufertigen, welche zuletzt von 

der Komitat geprüft, bestätigt und sodann 

an die Guter zur Nachachtung vertheilt wur­

den, wornach denn die von den Revisions-

Kommissionen angefertigten Wackenbücher 

außer Wirkung gesetzt waren. 

Zum bessern Fortgange dieser sehr müh­

samen und weitläufigen Arbeit befahl der 

schinin, der Obcrstlleutenannt Peter Eckesparre, 
und Direktor der Äanzellei war der Hofrath 
Peter von Kayssarow. 

2« -
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M o n a r c h  i 8 t 3 ,  d i e  K o m i t a t  a b z u t h e i l e n ,  

dergestalt, daß unter Oberaufsicht des lief-

landischen Generalgouverneurs, der Herr 

Vicegouverneur, nebst den beiden Landräthen 

und unter Vorsitz des Herrn Civilgouver-

neurs von Liefland die zweyte bilden uud 

diefe ihren Sitz in Riga nehmen folle. Die 

erste Abtheilung der Komitat unter Vor­

sitz des Ministers des Innern, der Zeit der 

geheime Rath von Kosodawlew, blieb aber 

in St. Petersburg, und hieher mußte man in 

zweifelhaften Fallen zur Belehrung und 

Entscheidung unterlegen. Hieher wurden 

auch die von der Riga'schen KomitatSab-

theilung revidirten Wackenbücher überfandt, 

nochmals revidirt, bestätigt, unterschrieben 

und nach Riga zurückgesandt, sodann dnrch 

die Kommission in Walck an die Güter zur 

Richtschnur vertheilt. 

In dieser Zeit wurde das Mitglied der 

Riga'schen Komitatsabtheilung, der Landrath 

von Buddenbrock, auf sein Ansuchen vom 
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Monarchen entlassen, und dem Landraths-

collegio der Befehl crtheilt, zwei) andere 

Landrathe zur Auswahl eines derselben vor­

zustellen. Dieses geschah auch 1813 als 

der Kaiser mit seinem Heere in Frankreich 

stand, wohin durch den General-> Gouver­

neur die ausgemittcltcn beiden Subjekte vor. 

gestellt wurden. Der Monarch nahm aber 

auf diese Präsentation keine Rücksicht, son­

dern befahl in Chaumont, daß der Land­

rath Graf Mcllin die erledigte Stelle in der 

Riga'schen Komitatsabtheiluug der lieflan-

dischcn Baueruangelegenheiten einnehmen solle. 

Diese so ganz unerwartete ausdrückliche 

Ernennung des Monarchen war dem Gra­

fen Mcllin zwar sehr ehrenvoll; er trug 

aber doch Bedenken, diese wichtige Stelle 

anzunehmen, weil er eines Theils schon 

manche andere Aemter hatte (7), hauptsach­

lich aber auch, weil er weder von seinen 

M i t b r ü d e r n  g e w ä h l t ,  n o c h  a u c h  d e m  M o ­

narchen von dem Generalgouverneur war 
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vorgestellt und empfohlen worden, denen 

allen es sehr unangenehm war, daß man 

auf ihre Wahl und Vorstellung gar keine 

Rücksicht genommen hatte. Dazu kam 

noch der besondere Umstand, daß es ihn 

schmerzte, daß auf den prafentirten und be­

sonders empfohlncn Landrath v. P., seinen 

Freund und Verwandten, keine Rücksicht ge­

nommen war, und er diesem nicht im Wege 

stehen wollte. 

Da aber alle namentlichen Befehle des 

Monarchen sofort müssen erfüllt werden, fo 

mußte der Graf Mellin seinen Amtscid lei­

sten, und trat am 2-,. Februar 1814 als 

Mitglied in die Komitat. Weil er aber nn» 

ter allen diesen Umstanden auf Unannehm­

lichkeiten rechnen zu müssen glaubte,. (8) so 

übergab er am 28. Februar ein Cntlassungs-

gesuch, worin er seine andern Aemter als 

Grund anführte. Hierauf erhielt er von 

dem Minister des Innern als Chef der Ko­

mitat nachfolgendes Schreiben: 
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^ l o n s i e u r  1 e  O o i u t e .  

Lxcellence 1e (Gouverneur inili-

cire ^Ir. 1s ^larc^uis del^aulueei, 

in'» ^ikirvenir Voire ecrit, ^ar le c^uel 

Vous 1a Emission lle la eliar— 

KS <Ie I^lemlzve n 1a 8ection <1e <1u 

(^vinNe lies stires de I^ivonie. 

^.vant cjue de jaire une ll^iuareliv 

«^ueleonc^ie «1e ina ll'a^ires cette 

deinsutle, j'kli erü <1e inon <1evoir lle 

Vvns ineUie sous les z^eux, Alonsieur Is 

Pointe, t^u'nn relus ^»nreil lue ^^ro!t 

etre inevnvennkls, ^uis^ne 1a noinina-

t i v n  i V  u n  e w ^ > I v i ,  v e n » u t  t l i r e c l ^ e  —  

inent lle 8a ^l^jeste 1'Liu^ereur, est 

Ivujoui's irop Itonornlzle, ^,our ^»auvoir 

etre retuse sons ^nelczue ^relexte c^ue ce 

»vir, liorinls <1es c»8 d'une iin^vssi1)i1ite 

s l ^ L v I u e .  I . e  e l i m x  < ^ n e  1 e  N o i i ^ i ^ u v .  

a 6aiFne ^laii e 6e Vvus ^vur la cliar^e 

^1em1>ie lle 1a LeeUon cle ^Za, est 

uue 6isÜQctic>Q üaUeuse; e'est uns zireu-
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vs inar^uanw lle In luenveillanes cle 8a 

^lajest^, l^uo Vous ne sauris^ eertnius-

inent, js ciirni inems, l^ue ^ ous ne ds-

ve? ^>as rejetier sans aucun 

()uant nux rsisons c^neVous nlle^uex 

siour I'iin^ossi^ilite <1s cetle nou-

vslle loneUon, elles ne ^eilvent ^>.is etie 

rs^arclöss eoinlne valüles. I) a^orcl V 08 

autres ems)!ois ns siaioisssut jigs lous 

oevu^ei' teUeineut ^'otrs te:ns, tju'l! ns 

Vous en i-este ^ilus <lu tout ^>0U1' la nou-

vells eIisrA6, c^ni eUe-ineine ne V ous 

o^ÜFer'a ^»»s !< clss travaux ^e^ietuels et 

snns D'aillsuis ^ni'ini Vos ein^ 

^lois il ̂  en a cls tsin^oi^'rss, eounno 

exein^le eylui iV la.^eetiou <Io la ^ro--

na^ation <!k la 6t ll'auties ciui ne 

cleinandent V oti'6 attention c^us k^ien ra-

reineiit, jikut - «ti-s c^uelc^ues Lois llans 

I'annes. 

"I'outesois si Vos autres e^nr^ss en 

FenLi'.'^ Vous otoisnt tout Voti-e tsins 
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«»»solninent, je Vous eneors czn'il 

est in^iniinent ^lus eonvt n.ilils cle se tls-

dile «1e c^ne1«>u' uns d'elles, <s,is 

«^'osei' se i'elnsei' ü 1a e^ni-He, «lont 

Alajes^ Iin^eii-ile a cl.-n'gne Araciense-

insnt Von« leveUt. 

I'ese^ llone 1)ien innreinent tvntes 

ees rsisous, ^Ivn8ieni' le (^omte, et taite^ 

inoi savoir > otre clis^osilion llnale 1u 

«lessns. jnsc^n'lt ee nne Vous ne 

Lkiex (1!s^>ense <1s H^Iajeste lle I» sone-

tion 6s ^einl,re n ia Sektion de 

Von3 sei'ex neeessttireinent vlili^e <^e 1a 

^e ^ «Iis l'annonee lle in» z>.-n t, 

eoinine anssi Lon ^xeellence Nr-. 

lsnis de 1'kinlueei Vons 1'a F»it entenät-e, 

^nisc^ne I'oi'6ie einan^ 6n ^onvoir sn^ie-

zve <In Honverain, ne ^eut etre revvtjn^ 

<1e ^^rsonne 0nN'6 ^iar le .^ouverain I^ui 

in ö ine, et ne ^ent ^as non ^>1ns inan-

<juer <1'eti-e rein^Ii. 

5'a! tait ^iuit lZu contenn lle eet 
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eent ü Alr. Is (^ouverntzur iriilikllii'e <Ie 

et sn attenclsut Vo^e re^onse, je 

Vous ^»ie ^'g^reer I^88uran«:e <1e in» 

eonsillsi'JÜon I» pIns z,.ii-k»!te, »vee 1» 

«quelle j'ai 1'Iionneur cl et^e 

^ s v n s i e u r  l e  P o i n t e  

8t. ?etersk<iui^ ^ otre tiös-liuinl)le 

le 2t. Alars ^t82i et tres-oi>vissant8ei'-

s Monsieur Is Vlteur 

(^oiutk Asellüi etc. I^v80l?kt^vle^ . 

Kurz darauf erhielt er auch noch nach­

stehendes Schreiben Er. E/celleuz des lief« 

ländischen Herrn Civilgouverneurs. 

Hochgebohrner Herr Graf. 

Hochjuehrender Herr Landrath und Ritter. 

Unter der Benachrichtigung, daß der 

Herr Minister des Innern Eure Ercellen; 

aufgefordert haben, von dem Entschlüsse, 

der Ihnen mittelst Allerhöchsten namentli­

chen Befehls conferirten Function eines 

Mitgliedes beym L!o«ül6 lieflandifch<u? An­

gelegenheiten rigischer Abtheilluig zu entfa-
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gen, abzustehen, ist mir von dem Herrn 

Kriegsgouverueur und Oberbefehlshaber Mar« 

quis Paulucci aufgetragen worden, Sie 

um Ihren hierauf zu fassenden Entschluß 

zu ersuchen. 

Wenn nun die in dem Schreiben des 

Herrn Ministers an Eure Excellenz aufge­

stellten Gründe die Ihrigen vollkommen wi­

derlegen, so ersuche ich Sie, sonach mich 

zu benachrichtigen, ob Sie Ihrem vorigen 

Entschlüsse auch noch jetzt treu bleiben, und 

welche Ursachen, außer den bereits ange­

führten, Sie vielleicht dazu nöthigen möchten? 

Mit der vollkommensten Hochachtung 

und Ergebenheit habe ich die Ehre zu feyn 

E u e r  E x c e l l e n z  

Riga, gehorsamster Diener 

d. 2. April 1814. I. Du Hamel. 

Ro. 1770. > 

Sr. Ercellenz des Herrn 

Landrath und Ritter 

von Mcllin in Riga. 
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Der Graf beharrte aber bei seinem Ent­

schlüsse, überreichte am st. April ?sti4 ein 

zweites Entlassungsgesuch, und führte darin 

an, daß außer seinen Aemtern er bei sei­

nem zunehmenden Alter und Kränklichkeit 

auch noch befürchten müsse, die ihm oblie­

genden Pflichten nicht gehörig erfüllen, und 

das in ihn gesetzte Zutrauen des Monar­

chen rechtfertigen zn können.. 

Zugleich ersuchte er den Minister in einem 

Privatschreiben sehr dringend, dieses Gesuch 

an Se. Kaiserl. Majest. t gelangen zu lassen. 

Einige Zeit nachher erfolgte nachstehen­

de Antwort des Herrn Ministers: 

Hlonsieur Is <üomt6. 

ins Isis nne vlili'A.ition Inen .1^1 

de Vons eoininnni^nei' pi-joint nus 

Oojns tln lissoiit de 8a Alajests 1'Kiu^e-

reni' ds Vienne du jer es inois, 

St (Ivnnv a inon noin. Vvns 

oet ordi'e t l'SS - gi'asienx <1u blvnai-^ne, 

lzue e'est 1a volonte cle Ha 

1 
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jeste, ^ueVvus 1a s>Iace de^sem-

1?,e de 1a 8ec:tioii de du Ooinite de 

I.ivome, et <^ue 1e e! oix lnit de V ous ^Qur 

cetle ^ilies, est uns luni^ue ^»^rtieuliere 

de cvniiance ^our Vous du Lvuverain. 

Vous ^telicitant de cette nvuvells 

^i euve si inai'<suante d'e^at-d de 8a Ua-

jeste ^ivur ^ os luei-ües, je suis sur c^ue 

^ 0us lersx toutVvtne ^nssil>1e ^>0ur V ous 

eoni'oi'ine»' u 8es vues liienl'aisantes, et 

kavailleiex u eette all^i^e avee assiduite 

et xele, <^ui V ous sout ^ro^res. 

I^ecevex en ineme tems l'assuranes 

de nia consideration ^kN'laits, aveo la 

quelle j'ni l'lionneui' d'eti-e 

^ l o n s i e u r  1 e  0  V i n t e  

Votre tres-1nnnl)1e et ties-ol^eissant 

8eiviteui- ̂  vse^li de Ivosodavvlevv. 

8t. 1?eteis1)0ui'A, 

le ie. Oetolire 1814 

» Nnnsieur Ig LvlMe 
lie MeUitt. ' 
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0 II I >1 

Ln^nr^e»il«x1z 

IIzI? ^onecemü NÄiuttxI, 61» z^okw^r. crnnie-

iv,1z ^1, «o/k ^en'jilliiioe 7iik?ie>iie soe-

»kill'b no ̂ l4)icci?liiv,^ Om^^^.eni'lo 

^Vnch^nu^cxarolioiviniiieiirZ. /I ^inv 

ü Lii^e^k ci's 6^em1z n^o^c>^)«Äemo cl- mano-

»oio^e ncn^>ss«oLiiliic>. 

ZVle«^ ^oui^o cn^^en'iK ÜVIoero, 

^lino ^.5ilZjiÄin1z 1^^3ck>1> «aziis>leil-

ili^i!« rio IVIoeü Lv^ idz n^»c^incmkii«z «Ii 

Oin^lz^oiliio, ZA-

Nl^^neili»» ZÄNUmambc^ no o»3ro, 

ilon^uinli'!; AÄHRiiiiü cLouxlz rio ^s)^rili>i1z »s 

»t?i-c» sciz^c>«en»i»imlz ^o^^«ocmKi>i1z. ^ cxi-

^cnikie cero uivi^eme «kl o6i-HL»ink ein^ villi? 

^VIe»/k, lino o»1> IVluoio ceivi^ 

no »ZL^cinull^l) ZVl»^ cnoc:o6iic)c:rrr^iv,'l, 

ero »4 6eZir^nc:ni^aciriiko» il ̂ mo /I ns 

^ino6ki ero mor^» 6i»iinl> 

ino/k cose^uie»»ll^1» n^>ei?)iiiiciiiLlem1i catt^ 
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MÄrnkcnl ; no e<nnsA», 

6ki cie » 6ki^.o, mo c«o^»^e ^«z?ileni!> ou?i cxo-

ci> ce6« «oinvs»)ic» ^»60 «^1» 

csci»x1z ^.o^)«uociiiel», 6o^e «^e»ie«»i»ix1» »i 

«e cmo.vi. va?K»i>ix1z, «si?oskiivi1> /l n^i»zu«, 

2S enml), ^mo ^ce^ukimlz 

ncno^uenieml» oeu o6«zsniiociiiil csoü no 

oin^^^ciiilo on^av^seinli »no^lt^ 

kkiöo^l, I^Ioü u ^osl^Ie 

Ha lio^^unrioml, co6cm»en«oto Uro Hivr-

nl?^Ämo^L2<^ro Lex»^ecvi»2 ̂ «orro na-

n^c^no 

L ̂  » na, 

0kaiKL^>» ^ro 

ro^a. 

L^IIV OcWlI» K0Ä0^3v^eLl). 

Dieses Kaiserliche Schreiben wurde 

überdem auch noch vom Minister am 17. 
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Octobe? 1814 No. 147, dem lieflandischen 

Herrn Civilgouverneur, als Vorsitzer der ri-

ga'schen Abtheilung der lieflandischen Komi­

tat, übersandt und von der Komitat am 

2-.. October <814 No. 228 nebst nachste­

hender deutschen Übersetzung dem Grafen 

Mellin zngefertigt. 

A n d e n  M i n i s t e r  d e r  i n n e r n  

A n g e l e g e n h e i t e n .  

Ans Ihren Unterlegungen habe ich mit 

Vergnügen ersehen, wie die Sachen der ri-

ga'schen Abtheilung der lieflandischen Komi-

mit vielem Erfolge betrieben werden. 

Ich hoffe, daß auch künftig mit demselben 

Eifer fortgefahren werden wird. 
> 

Inzwischen ist zu meiner Kenntniß ge­

langt, als wenn dem Landrath Grafen Mel-
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lin, welcher Meinem Willen gemäß zum 

Mitgliede der riga'schen Abtheilung ernannt 

worden ist, seine übrigen Geschäfte unter­

sagten, sich mit den Sachen der Komi-

tätsabtheilung zu befassen. In Veranlas­

sung dessen haben Sic ihm von Mir zu 

eröffnen, daß er, seiner Mir bekannten Tha-

tigkeit und seiner Unparteilichkeit wegen, 

von Mir zu diesem Amte erwählt worden 

ist, und daß Ich nicht glaube, daß seine 

übrigen Geschäfte ihn gänzlich an den Ge» 

schafttn der rigaschen Abtheilung behindern 

würden, daß aber, wenn dieses auch der 

Fall wäre, er eher einige von jenen seiner 

Geschäfte, die Ich mehr für wmj-oi-klle 

und nicht so wichtig, als das Geschäft der 

livlandischen Komität halte, von sich ab» 

lehnen könne. Ich erwarte daher, daß der 

Graf Mtllin durch eifriges Bestreben in Er­

füllung seiner Verpflichtung bei der riga'-

schen Abtheilung Meine Wahl und Mein 

3 
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Vertrauen zu ihm in vollem Maaße recht­
fertigen wird. 

Wien, Das Original ist von Er. 

d. i. Octbr. Kaiserlichen Majestät ei-

4814. genhandig unterschrieben 

A l e x a n d e r .  

In kclein Osip Ivosvllkovls^v. 

In üdein Kanzelei - Director 

Freyherr von Budberg. 

Riga den 24. Oktober «814. 

Dieser so sehr bestimmte Wille des Mo­

narchen machte Sensation, und der Graf 

mußte nun schon in der Komitat bleiben. 

Er erhielt anonyme Briefe, wo man ihm 

rieth, das Interesse des Adels nicht aus 

den Augen zu verlieren, und dadurch Un-

annehmlichkeiten zu vermeiden*) 

*) Mau lese die Veylage Ilo. s im Anhange. 
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Fast überall im Lande war es alten Her. 

kommens, daß bey Gebenden des Gemein­

wesens die Bauern die Materialien anführ­

ten, und die Arbeiter stellten, die Gutsbe­

sitzer aber die Geldausgaben dazu hergaben. 

Diefer Gebrauch war auch um so billiger, 

da solche Gebäude sowohl zum Nutzen der 

Gutsherren, als auch der Bauern, da sind. 

Vorzüglich gilt dieses von den kirchlichen 

Banten; denn sollen die Bauern ganz allein 

anch noch das Geld dazu hergeben, so hie­

ße dieses soviel, als wenn die Herren sich 

von aller kirchlichen Gemeinschaft lossagen 

wollten. (9) Ueberdem gibt ja auch die Kro­

ne*) wegen ihrer Güter zu den öffentlichen 

Gebäuden ihre Geldbeträge her. 

So wie nun die allendlichen neuen Wat­

kenbücher ausgetheilt wurden, fingen auch 

*) So z. B. gab die Krone noch im Jahr i?22 
für die abgebrannte Paistelsche Kirche, wegen 
der dasigen Kronsgüter, eine bedeutende Geld­
summe zu deren Wiederausbau her. 

3* 
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immer mehr Gutsbesitzer an, ihre Geldbe­

träge zu den öffentlichen Bauten und Re­

paraturen zu verweigern und auf die Bauern 

zu schieben, die'bei ihren übrigen Abgaben 

und Leistungen, solche herzugeben, fast nicht 

vermögend sind. Hierdurch geriethen aber 

diejenigen in Verlegenheit, die beauftragt 

und verantwortlich gemacht waren, für den 

guten Zustand der zum Gemeinwesen gehöri­

gen Gebäude zu sorgen. Es ergingen da« 

her vielfältige Unterlegungen an die Gou-

vernementsregierung, und an die übrigen 

Behörden, worin man um Belehrung und 

um Remedur bat. 

Die Gutsbesitzer gründeten die Verwei-

gernng ihrer Geldbeträge auf den 3. Punkt 

des Reglements zu den neuen Wackenbü-

chern. Hier ist er. 
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e i n e n t .  

O n e r a  p u b l i c a ,  

welche die Bauerschaft leistet. 

I. Die Stellung:c. 

II. Die Postfourage ic. 

Iii. Die Anfnhr der Baumaterialien und die 

Stellung der Arbeiter beym Bau und Re­

paraturen der Kirchen, Pastorats - Schul-

uud Postirungsgebäude, Quartierhaufer, 

und Kavalleriestalle, die Besoldung der 

Bauerrichter, Bauerbeysitzer in den Be­

hörden, wie auch die Geldbeträge und 

die Stellung der Postknechte, nach den 

obrigkeitlich ergangenen Verordnungen und 

darnach gemachten Reparationen. 

IV. Die Prcdigergcrechtigkeit !c. ?c. :c. 

Diejenigen, die geneigt waren, alles 

auf den Bauer zu schieben, fanden diesen 

1. Punkt ungemein deutlich und einleuch­
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tend. Andere hingegen fanden diesen Pnnkt 

undeutlich, unzusammenhängend und zwei), 

deutig. Unter andern hegte auch der Graf 

Mellin die Vermuthung, daß hier irgend 

ein Irrthum, oder Verwechselung der Wor­

te herrschen müsse, indem alle übrige» Punk­

te der Verordnungen klar und zusammen­

hängend waren, hier aber kein ordentlicher 

Zusammenhang zu finden sey. Hierüber hat­

te er so manche unangenehme Explikationen 

gehabt und dadurch die Zahl seiner Gegner 

vermehrt; denn wohin paßt der Ausdruck: 

W i e  a u c h  d i e  G e l d b e y t r a g e ?  

etwa auf die Posiknechte? — ooer soll die­

ser Satz gleichsam mit einem Luftsprunge 

über die Besoldung der Baucrrichter und 

Beyfitzer in den Behörden, rücklings her. 

über springen, um auf alle früher benannte 

Bauten und Reparaturen zurück';» wirken, 

und in Verbindung gebracht j» werden? 

oder sind diese Geldbeiträge eine für sich be­

siehende, durch Verordnungen und Repar-
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titionen zu bestimmende besondere Abgabe? 

— In allen diesen Fallen ist Dunkelheit 

und kein zusammenhangender klarer Sinn, 

wie es bey einem so weit eingreifenden Ge­

setz doch so nothwendig wäre*). 

*) Das Mistrauen des Grafen Mellin rechtfer­
tigte sich nachmals; denn in der Folge fand es 
sich in den mundirten und unterschriebenen Ko-
m l t ä t s a k t e n ,  d a ß  d e r  A u s d r u c k ,  w i e  a u c h  d i e  
Geldbeträge, mit einer fremden Hand 
im Terte übergeschrieben, und außer dem Au­
sammenhange hereingeschoben war. Wie aber 
dieses Einschiebsel da hereingeratlien war — ?Z 
Unglücklicher Weife waren die Verordnungen 
mit dieser Verfälschung gedruckt und promül-
girt worden. 

Läßt man dieses Einschiebsel weg und liest 
den Komitätsbeschlnß in seiner ursprünglichen 
Reinheit, so findet sich ein deutlicher, zusam­
menhängender Sinn, der keines Kommentars 
bedarf, und wie es bey einem so weit auszu­
dehnenden Gesetze schlechterdings nordwendig 
ist. .hiervon kann sich ein jeder mit eigenen 
Augen überzeugen, der die Verhandlungen und 
Akten der ehemaligen Komität nachsehen will. 

Würde man dieses früher bemerkt 
und zur Sprache gebracht haben, so würden 
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Da diese Geldverwekgernngen der Höfe 

auch die Erhaltung der kirchliche« Gebäude 

in Gefahr setzen, wobey aber das Obercon-

sistorium nicht gleichgültig bleiben durfte, 

indem ja selbst die Krone zu deren Erhal­

tung ihren Geldbetrag hergibt, wie noch 

in ganz nenern Zeiten, nämlich iß22 beym 

Bau der abgebrannten Kirche zu Paistel der 

Fall gewesen war; so machte diese Behörde 

hierüber eine Unterlegung an den General­

gouverneur, welcher am i7.December 1813 

Ro. 3751 an die riga'sche Komitatsabthei-

lung schrieb, die Sache zu untersuchen und 

nach Anleitung der in Sr. Kaiserlichen Ma­

jestät Allerhöchstem namentlichen Befehl vom 

alle die Verhandlungen weggefa'len seyu und 
dieser so bedeutende Gegenstand wäre sogleich 
ins Reine gebracht worden. Aber nun besteht 
dieses Uebel ohne Abänderung bis ans diese 
Zeit uoch immer fort. Mau lese Beylage 
Ao. 14 , wo man der Wahrheit die gebühren-
den Ehre widerfahren läpt.' 
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21. August 1813 erhaltenen Vorschrift des­

halb das Erforderliche zu beachten. 

Hierauf antwortete die Komität am 20. 

December i»i3, daß von den Geldbeyträ-

gen der Bauernschaft zum Bau und Repa­

ratur der Kirchenpastorate und Schulen, we­

der in den Allerhöchst bestätigten Bauernver-

ordnungen, noch in den Journalen selbst etwas 

erwähnt worden, wohl aber die Anfuhr, der 

Baumaterialien und die Stellung der gewöhnli­

chen Handlanger der Bauernschaft obliegen. 

Was aber die Geldbeträge für freye ge-

werksverständige Handwerker betrifft, fo hat 

der Hof selbige zu entrichten. Wenn nun 

in solchen Fallen hiezu Richter schon früher 

ernannt und bestätiget worden sind, welche 

über dergleichen Beschwerden zu entscheiden 

haben, so hätte auch das licslandische Ober-

consistorium sich mit dieser Beschwerde nicht 

befassen sollen, und ein folglich keinen rechtli­

chen Grund gehabt, Se. Excellenz mit einer 

solchen nichtigen Unterlegung zu behelligen. 
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Da aber die Falle immer häufiger ein­

traten, wo die zum Gemeinwesen gehören­

den Gebäude nicht mehr gehörig konnten 

erhalten werden, so nahm der Graf Mellin 

Veranlassung dieserwegen am 23. Febr. 1814 

von sich aus, gerade an die Koimtat selbst 

sich zu wenden. Bald darauftrat er als Mit­

glied in diese Behörde, welche ihn ver­

mochte, diese Sache zur genauer» Bestim­

mung an den zum Z. May 1814 zu hal­

tenden extraordinären Landtag zu bringen, 

welches er auch zu thun versprach. Weil 

aber die Veranlassungen immer dringender 

wurden, so hielt er es für rathsam, nicht 

bis dahin zn warten und machte hierüber 

einen Protokollantrag, brachte aber demun-

geachtet diese Sache auch an den Landtag, 

woselbst sie aber gänzlich abgewiesen wurde. 

Mittlerweile erfolgten mancherley Ver-

Handlungen mit der Gouvernementsregie-

rung und dem Minister des Innern als 
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Chef der Komitat, wie man weiterhin se­

hen wird. 

Auf Veranlassung des Landratkscolle-

gii schrieb der Gcneralgouverneuv am 2. 

July 1515 suk Nv. 21 t2 an die Komität, 

und ersuchte selbige, ihn über alles, was in 

dieser Angelegenheit verhandelt worden, in 

Kenntniß zu setzen. 

Am 8. July 1815 suk Nc>. 267 ant­

wortete die Konntet dem Gcueralgvuverueur 

mit Zuscuduug eines Auszuges aus den Ak­

ten. Dieser Auszug ist wörtlich folgender, 

woraus der Hergang der Sache deutlich zu 

ersehen ist. 

A u 6 z u g 

aus der, bei Einer zur Durchsicht der lieflandischen 
Angelegenheiten Allerhöchst verordneten Komi­
tät Riga'scher Abtheilung geführten Akte, be­
treffend die genauere Bestimmung des im.'Re­
glement der Wackenbücher Ouvi-u Mklio« 
enthalten»! dritten Punktes und zwar wegen 
Zahlung der Geldbeträge zu Reparatur und 
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Bauten aller zum Gemeinwesen nöthigeu Ge­
bäude. 

Am 23. Februar des verflossenen Iah. 

res (i8i4) reichte der Herr Landrath und 

Ritter Graf Mellin bei Einer Allerhöchstver-

ordneten Komität eine gemüßigte Unterle­

gung darüber ein, daß, ob zwar es bisher 

im Lande usuel gewesen sey, daß bei Bau­

ten und Reparaturen von Kirchen, Pastoraten, 

Schulen, Postirungeu !c. der Bauer die Ma­

terialien anführt und die Handlanger stellt, 

der Gutsherr aber alle Geldausgaben dazu 

aus eigenen Mitteln getragen habe; jetzt 
seit Einführung der Allerhöchsten Bauernver-

ordnungen die Höfe anfingen, auch die Geld-

ausgaben auf die Bauern zu schieben und 

sich deshalb auf die Bauernverordnungen 

bezögen, nach welchen diese Last allein den 

Bauern auferlegt sey. 

Der Herr Landrath sagt in seiner Un-
terlegunz, daß er selbst als Kremon und 
Peterskapell'scher Kirchenvorsteher in dem 



45 

Falle scy, bc! einem beträchtlichen Kirchen-

bau selbigen nicht gehörig betreiben zu kön­

nen, weil der Bauer kein Geld habe, und 

die Höfe, besonders der Kronsgüter*), nichts 

dazu beitragen wollten. 

Schließlich bittet der Herr Landrath, die 

Komitat wolle eine obrigkeitliche Publication 

bewirken, in welcher ganz bestimmt festge­

setzt nnd befohlen werde, 

daß bei allen öffentlichen Banken und Re­

paraturen, nach wie zuvor, die Bauern 

die Materialien anführen und die Arbei­

ter und Handlanger stellen, die Höfe aber, 

sowohl als Höfe, die 

Geldausgaben hergeben sollen. 

Durch welche Publication allen Mißdeutun­

gen bei denjenigen vorgebaut werden würde, 

*) Die Arendatoren der Kronsgüter verwiesen 
wegen dieser Geldbeträge an den Uefländi-
schen Kameralhof. 



46 

welche das Gesetz entweder nicht verstehen 

oder verstehen wollen. 

Auf diesen Antrag des Herrn Landraths 

Grafen Mellin verfügte die Komität laut 

Journal vom 24. Febr. i8t4 Nv. 3i, daß 

der Herr Landrath ersucht würde, feinen An­

trag dem am 5. Mai 4814 zu einem extra« 

ordinairen Landtage versammelten Adel vor­

zutragen, welches der Herr Landrath auch 

versprach und seinen Antrag zurücknahm. 

Am ti.April 48iZwiederholte der Herr 

Landrath Graf Mellin als Glied der Aller­

höchst verordneten Komität seinen Antrag*) 

und verlangte, daß über selbigen entschie­

den werde, worauf die Resolution der Ko­

mität dahin ging, daß die Sache dem Mi­

Immer dringender werdende Umstände und 
verdrüßliche Erplicationeu nöthigten ihn dazu. 
Indessen brachte er diese Sache auch an den 
Landtag, wo sie aber abgewiesen wurde, wie 
es vorherzusehen war. 
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nister des Innern UxcelZencS, bei günstiger 

Gelegenheit, vorzutragen sey. 

Nach geschlossenem Landtage den ?3. 

May 1814 trug der Landrath und Ritter 

Graf Mellin darauf an, daß über diese An­

gelegenheit die endliche Ausfertigung des 

Communikats an den Minister ergehen möge. 

Darauf ward verfügt, den Herrn Mi­

nister um eine Erläuterung des Punktes 3 

im Reglement onsia zu bit­

ten» indem es nicht deutlich in demselben zu 

ersehen sey, ob sich die Gelpbeytrage auf 

Bauten und Reparaturen der Kirchen, Pa­

storate :c., oder auf die Besoldung der Rich­

ter oder auf die Stellung der Postknechte 

bezögen *) 

Anf dieses am 26. May 1814 Nv. 78 

an Se. Excellenz abgegangene Communikat 

*) Würde man früher die Verfälschung in dm 
Komitätsakten entdeckt haben, so wäre die Sa­
che bald entschieden worden. 
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erfolgte sud No. ?z 6. cl. St. Petersburg 

den 6. Iuny 1814 die Entscheidung Sr. 

Excellenz des Herrn Ministers des Innern, 

wie folgt. 

Im 3. Punkt des erwähnten Reglements 

ist gesagt, daß die Bauern verpflichtet sind, 

zur Anfuhr der Baumaterialien, zur Stel­

lung der Arbeiter bey den Bauten und Re­

paraturen der Kirchen, Pastorats-Schul -

Post- und Quartierhäufern, auch Kavallerie­

ställe, zur Unterhaltung der Baucrurichter und 

Bauernbeysitzer in den Gerichtsbehörden, 

eben so auch die Tragung der Geldabgaben 

und Stellung der Postkncchte, welche durch 

Ukaftn und auf selbige Bezug habende Re­

parationen bestimmt sind. 

Aus dieser Darstellung erhellet genau, 

daß im 3. Punkt fünf Arten von Onei-a 

begriffen sind, und zwar namentlich: 

1) Anfuhr der Baumaterialien. 

2) Die Stellung der Arbeiter. 
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3) Die Unterhaltung der Bauernge-

richte. 

4) Die durch Ukafen bestimmten Abga-

ben. 

5) Die Stellung der Postknechte. 

Weshalb denn die vorerwähnten Geldabga­

ben, die eine besondere Last ausmachen, we­

der auf Postknechte, noch auf die übrigen 

in diesem Punkt benannten Gegenstände Be­

zug haben könuen. 

Von dieser Entscheidung Sr. Excellenz 

des Herrn Ministers des Inuern erbat sich 

der Herr Landrath und Ritter Graf Mellin 

eine Abschrift, welche er auch am 19. Iuny 

1814 erhielt. 

Am 27. August 1814 sud Nc>. Z462 

ersuchte Eine Erlauchte Kaiserliche Lieflän-

dische Gouvernementsregierung die Aller­

höchst verordnete Komität um Mitteilung 

einer bestimmten Auskunft darüber, wem 

die Zahlung der Geldbeträge bei Repara" 

tur und Bauten der Kirchen, Schulen, Pq-

4 
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storake:c. obläge, ob den Bauern, oder 

den Gutsherren? (to) 

Die Allerhöchst verordnete Komitat über­

sandte der Erlauchten Gouvcrnementsregic-

rung am 3. August 4814 snl» 470 ei­

ne beglaubte Abschrift vorerwähnter Ent­

scheidung Cr. Exccllenj des Herrn Mini­

sters deö Innern, zur Erläuterung der auf­

gestellten Frage. 

Unterm 10. September 4314 ^0. 57.03 

wandte die Erlauchte Gouvernementsregie-

rung sich abermals an die Allerhöchst ver­

ordnete Komität, ersuchte sie um eine be­

stimmtere Antwort der vorgelegten Frage,, 

und um die Benachrichtigung, .ob sie diese 

bestimmte Entscheidung sodann durch Publi­

kation zur allgemeinen Wissenschaft bringen 

könne, indem sie durch diesen Weg den viel, 

faltigen an sie gelangenden Anfragen über 

diesen Gegenstand auf ein Mal vorbauen 

könne. (11) 
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Den 19. September 4814 No. <85 

communicirte die Allerhöchst verordnete Ko­

mitat Cr. Excrllen; dem Herrn Minister des 

Innern die Anfrage der Erl. Gouv. Regie­

rung, nebst ihrem dahin gehenden Senti-

ment, daß es wohl nöthig wäre den §. z 

IN! I^eAlement /Vit. oneia i>ukliea^) ge-

nauer in den verschiedenen Arten der öffent­

lichen Leistungen und Zahlungen, die der 

Bauer nach selbigen zu prästiren hat, aus­

einander zu setzen und sothane Erklärung 

nach einer von Sr. Excellenz zu erwarten­

den Genehmigung, mittelst von der Erl. 

Gouv. Regierung zu veranstaltenden Publika­

tion zu Jedermanns Wissenschaft zu bringen. 

Am 26 Octobcr 1814 theilte Se. Ex­

cellenz der Herr Civilgouverneur der Aller-

*) Wie schon angeführt worden, würde dieses 
Gesetz, welches so großer Ausdehnung fähig 
ist, sogleich auf seine ursprüngliche Deutlich­
keit zurückgebracht sinn, wenn man die Nerfal-
schmig früher bemerkt hätte. 

4* 
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höchst verordneten Komitat ein an ihn von 

des Herrn Ministers Excellenz gelangtes 

Schreiben «uk i^5 cl. <l. St. Peters­

burg den 10. October 1314 folgenden In­

haltes mit. 

In dem Z. Punkt des erwähnten Arti­

kels heißt es namentlich, daß die Bauern 

verpflichtet sind, die Baumaterialien anzu« 

führeu, bey den Bauten und Reparaturen 

der Kirchen, Pastorats Schul Post - und 

Quartierhauser, auch Kavalericställe, die 

Arbeiter zu stellen, die Bauerugerichte und 

Bauernbeysitzcr in deu Gerichts Instanzen zu 

unterhalten, auch diejenigen Geldbeträge 

herzugeben uud die Postknechte zu stellen, 

welche durch Ukasen und durch die auf selbi­

ge gegründete Repartitionen angeordnet sind. 

Aus dieser Erklärung geht deutlich her­

vor, daß im 3. Punkte vier allgemeine H.nlvt-

vcrpflichtungen einbegriffen sind und zwar: 

4) Bauten und Reparaturen der öffent­

lichen Gebäude. 
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2) Die Unterhaltung dcr Baucrngerich-

te und Bauernbeysitzcr. 

3) Stellung der Postknechte, und 

4) Die durch Gesetze und sich darauf 

gründende Reparationen festgesetz­

ten Geldabgaben *). 

Aus diesem erhellet, daß Kraft des 3. 

Punktes die Bauern verpflichtet sind: 

1) Die Baumaterialien anzuführen. 

2) Die zu den Bauten erforderlichen 

Arbeiter zu stellen. 

3) Die Vauerngcrichtc und Beysitzcr zu 

erhalten. 

4) Die Postknechte zur Bestellung dcr 

Posten herzugeben, und 

Niemand ahnctc damals, daß alle diese Ver­
handlungen aus einer Verfälschung der Komi-
tatsakten entstanden, wie schon oft ist bemerkt 
worden. Indessen ist dieses l'-tlsuui noch im­
mer in den Wackenbüchern stehen geblieben, 
und die Gutsherrn vortheilen davon. 
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5) Diejenigen Geldbeträge zu prästi-

ren, welche durch Ukafen bestimmt 

und der Verordnung von 1804 

und den Erganzungsparagraphen 

von 1809 nicht zuwider sind 

Schließlich fordert Se. Excellenz eine 

genaue Aufgabe aller durch Ukascn den Bau­

ern des lieflandifchen Gouvernements auf, 

erlegten Zahlungen, um nach diesen Nach­

richten die Publication anfertigen lassen zu 

können. 

Sc. Excellen; der Herr Civilgouverneur 

von Licfland ergriffen hierauf von Sich aus 

die nöthigen Maasregeln, um Nachrichten 

wegen der durch Ukafen den Bauern aufer­

legten Geldbeiträge zu erhalten, und die 

Allerhöchst verordnete Komitat verfügte un­

ter dem zi. October 1814 von sich, eineAuf-

forderung an s-unnitliche Herrn Ober-Kir-

6)en-Vorsteher des liefländischen Gouverne­

ments ergehen zu lassen, daß diese ihr dar­

über Auskunft geben möchten, wem in Lief­
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land die Zahlung der Geldbeträge zu Bau­

ten und Reparaturen dcr zum Gemeinwesen 

nöthigen Gebäude gesetzlich obliege, ob den 

Gutsherren, oder dem Bauernstände ? und 

ob zu Banken und Reparaturen der Kirchen 

nicht auch die Kirchen-Laden-Gelder und 

Renten von denKirchcnkapitalien angewandt 

würden? 

Von sammtlichen Herren Ober-Kirchen-

vorstehern des lieflandifchen Gouvernements 

gingen bis zum 18. Decbr. 1814 die ver­

langten Nachrichten ein, aus welchen ein 

Auszug augefertigt und dem Herrn Civilgou-

verneur von Liefland, als an welchen das 

letzte Schreiben Sr. Excell. des Herrn Mi­

nisters U. 6. St. Petersburg den 10. Octo-

ber 1814 gerichtet war, abgegeben ward. 

Dieser Auszug enthalt folgendes. 

Aus den Berichten der Herrn Ober, 

Kirchenvorsieher des Wendenschen, Pernau-

sehen und Dörptfchen Kreises geht hervor, 

wie bisher es dort als ein durch Vieljahn-
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ge Usance Gesetzes - Kraft erlangtes, den 

Bauern obliegendes Onus angesehen wor­

den ist, daß außer dcr Anfuhr dcr Mate­

rialien, und Stellung dcr Handlanger bey 

Eingangs benannten Bauten und Reparatu­

ren, die Bauern auch noch nach einer von 

den respect.Herren Kirchcnvorstehern zu ma­

chenden Reparation, sammtliche Geldbeiträ­

ge zn denselben zu zahlen verbunden sind. 

Daß diese Last dem Bauernstände allein ob­

liegt, ist noch besonders dadurch deutlich, 

indem auf Pastoraten uud Kronsgütcrn de­

ren Besitzer nur für ihre Person die Nutz­

nießung derselben haben, also die Verpflich, 

tung der Leistungen von Beyträgen nicht 

übernehmen können, und weil die Krone als 

Erbherrschaft nichts zu dergleichen Zahlun­

gen bestimmt*), immer die Tragung dieser 

") Dieses ist grundfalsch. Die hohe Krone als 
Erbherr ihrer Güter g'Ht allerdings ihre 
Geldbeiträge, wie schon vorhin mit einem 
ganz neuen Bepspiele bey dcr Kirche zu Pal­
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ist, wie solches mit mehreren: dnrch Kirchen-

protokolle aus den ältesten Zeiten zu erse­

hen ist*). Aus Güte, uud um den Bauern 

Wohlthaten zu erzeige«, haben auf vielen 

Gütern die Gutsherren aus eigenen Mitteln 

ftel ist bemerkt worden. Auch lese matt in 
Veylage Kc,. iz das Schreiben der liefländi-
schen Gouvernementsregiernng vom 25. Januar 
4815. 

*) Der Obee-Kirchenvorsteber des Pernauschen 
Kreises, der biedere Herr Landrath vonLiphart, 
macht iu seinem Berichte vom Ii. November 
1814 iVa. 57 die Bemerkung: 

„Es entsteht indeß hierbei) billig die Fra-
„ge, ob nicht auch die Hole an diesen Lei-
„ftungen Tbeil nehmen sollen? und ist 
„dieses Kaiserliche Ober - Kirchenvorsteher-
„Amt der Ueberzengm.g, das? sich die Hö-
„fe allerdings einem verhältnismäßigen 
„Antheil an den Kosten unterziehen müß-
„ten, da die ganze kirchliche Einrich­
tung und deren Nutzen, nicht bloß für 
„die Vauergemeiude allein vorhanden ist. 
„Jedoch ist solches bis hiezu nicht beob­
achtet worden." 
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die Beyträge gezahlt, und zwar manche oh­

ne irgend einen Ersatz dafür zu fordern; an­

dere aber gegen eine geringe Vergütung von 

Hülfsarbeit, auf Vereinbarung mit den 

Bauern. Auch sind in obbenannten Kreisen 

bey Bauten und Reparaturen von Kirchen, 

wenn Kirchcnkapitalieu vorhanden waren, die 

Renten derselben, und reichten diese nicht 

hin, die Kapitalien selbst zu denselben ver­

wendet worden, das sodann etwa Fehlende 

aber ward durch Reparation auf die Ha­

ken, oder Seelenzahl des Kirchspiels, also 

auf die Bauern gedeckt'). 

Uebrigens geht noch aus diesen Berich­

ten hervor, daß überall, sowohl dcr §. 48 

Uebcr diesen Geaenstani) lese man, was in der 
Vevlage k«. :i ist geiaht worden: 

Die Repartitivu nach der Seelen - oder Ha­
kedahl bezweckt nicht, daß die Bauern die 
Geldbeträge herg.ben sollen, sondern die Ab­
sicht ist, ein Verhältnis! zu haben, nach wel­
chem die Guter ihre Veytrage geben müssen. 
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der Verordnungen vom Jahr 1804, als 

auch der 3. Punkt /Vrt. Onei'» des 

jedem Wackenbuche angehängten Rcglenients, 

dahin verstanden wird, daß die Zahlung 

dieser Geldbeträge, wie auch die Anfuhr 

der Baumaterialien und die Stellung der er­

forderlichen Handlanger, dem Bauer aus­

schließlich auferlegt scy. 

Der Bericht des Herrn Ober-Kirchen« 

Vorstehers des rigaschen Kreises zeigt aber 

an, wie es in den seiner Aufsicht unter­

gebenen Kirchspielen bisher immer als gesetz­

lich angesehen worden fty, daß, wenn der 

Bauer die Materialien anführt, und die 

Handlanger stellt, dagegen dcr Gutsherr die 

Materialien aus feinen Mitteln anschafft und 

außerdem auch noch die Geldbeträge zahlt 

Dieser von dem Herrn Landratk», Ober-Kir-
chenvorsteher des rigaschen Kreises, Rath im 
Hofgerichte und Ritter Frevherrn von Ungern-
Sternbcrg, ä. u. Lisden (seinem Gute) den 
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Kirchenkapitalien oder deren Interessen sind 

niemals zu Bauten oder Reparaturen der 

Kirche verwendet, sondern es sind diese In­

teressen zu Bedürfnissen dcr Kirche ange­

wandt und die ctwauigcn Ueberschüsse ver-

ordnungsm^ßig zu den Kapitalien geschlagen 

worden, um wo möglich, in Folge dcr In­

struction des Plenipotcnciers Grafen Löwen« 

Wolde vom Jahr 1712 der Priester-Witt« 

wcn-Achtthcil Hakenland dafür anzukaufen. 

Doch bemerkt benanntes Ober-Kirchenvor« 

sicher-Amt, daß zwar nur auf einen ein­

zelnen Fall, uNd zwar aufVcranIassnng des 

Herrn Landraths Obcrkonsistorial - Dircctors 

und Ritters Ludwig August Grafen Mellin 

zn Koltzen als Kirchenvorsteher von Kremon 

und St. Pctri Capelle unterm 7. May 1806 

von der Gouverncmcntsregicruug ein Be-

12. November übersandte sehr ausführ­
liche Bericht verdient wegen seiner Gründlich­
keit nachgelesen zn werden. 
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fehl erlassen worden, daß die Kirchenmittel 

der St. Petri Capelle zum Ban und zur 

Reparatur dieser Kirche verwendet werden 

sollen, und das etwa Fehlende auf die 

Bauern des Kirchspiels repartirt und von 

diesen nöthigenfalls mit Beyhulfe dcr Lan-

dcspolizcy beygetrieben werden solle") (12), 

wie auch daß sammtliche Gutsbesitzer jetzt 

zu Folge dieses Ncgicrungsbefehls und in 

Beziehung auf den vorangeführten H. 48 

und den 3. Punkt des Reglements sich von 

dcr Zahlung der Geldbeträge zu allen Ball­

ten und Reparaturen öffentlicher Gebäude 

befreyt hielten. 

Schlüßlich ersucht benanntes Ober-Kir-

chenvoesteher-Amt die Allerhöchst verordne­

te Komität, sie wolle gerechtsamst dahin 

siatuiren, daß dcr Eingangs seines Berichtes 

erwähnte, als gesetzlich angesehene Gebrauch 

*) M'N» lese den eigentlichen pusammenhang die­
ser Sache in der Beplage Ko. 42. , ^ 
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bey Macht erhalten, oder doch eine Bestim­

mung getroffen werde, wie groß der eine 

T-Hell, der vom Gutsherrn zu entrichtende 

Geld-Betrag seyn soll, indem es unbillig 

wäre, wenn dieser, der die Kirche und den 

Prediger mit gleichem Vortbeil benutzt, bloß 

das Lommolllnn haben soll, ohne dagegen 

irgend ein Incornrnoäuna zu tragen. 

In Ansehung der Geldbeträge zu Bau­

te« und Reparatnren aller zum Gemeinwe. 

sen erforderlichen Gebände, äußerte die Ko-

i^itat ihr Senkiment an den Herrn Minister 

Excellenz am 26. Januar I8t5 Ko. ii da­

hin, daß, da die Gutsherren bisher, wie aus 

dem Vorhergehenden zu ersehen, fast allge­

mein die ganzen Geldbeträge gezahlt hät­

ten, dieselben' anch wohl sich zu Bestimmung 

eines festen Betrages bereit finden lassen 

würden, und zwar vielleicht zur Bezahlung 
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von zwey Qnttheilen der Bau-und Repa, 

raturkostcn. 

Schlüßlich merkt die Allerhöchst ver­

ordnete Komitat noch an, daß, eine genaue 

Specification aller durch Ukasen den Bauern 

auferlegten Zahlungen in dem Reglement 

mit aufzunehmen, von großem Nachtheil für 

die Gutsbesitzer, unter welche auch die hohe 

Krone mit ihren Gütern gehöre, seyn müs­

se, indem eine solche Bestimmung gerade­

zu alle iuskünftigc vielleicht uoch ju ent­

richtende Abgaben bloß den Gutsherren auf­

erlegt, durch die im §. 32 dcr Allerhöchst be­

stätigten Verordnungen von 1K04 festgesetzte 

Bestimmung des Erbeigenthums dcr Bauern 

in dem diesen bey der Messung und gllend-

lichen Rcgulirung angewiesenen Lande dem 

Gutsherrn sein Erbeigeuthumsrecht ohnehin 

genommen worden ist, und er dadurch nie 

mehr Vortheil aus seinem Eigentluim ziehen 

darf, als ihm nach den Verordnungen und 

was dem anhangt, zugemessen worden ist. 
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Am i. April i8is ging ein RescriptSr. 

Excellen; des Herrn Ministers d. <1. St. 

Petersburg den 2:;. Marz 1816 sul, ^o. 

Z0 ein, in welchem Se. Excellenz dem in 

vi<lin^ta hier beygelegten Sentiment 

Er. Erl. Civ. Gouv. Reg. (iZ) vollkommen 

beytreten") und in dieser Hinsicht vorschrei­

ben : 

i) Daß von den Bauern gar keine andern 

Geldabgaben, als nur diejenigen, die 

namentlich durch Ukasen oder durch die 

Verordnungen von 1804 und durch die 

Erganzungsparagraphen von 18W, wie 

solches in demselben Punkte deutlich an­

gezeigt ist, bestimmt worden sind, erho-

ben werden sollen. 

Dieses an den Herrn Clvilgouverneur von 
Liefland Ercellenz gerichtete Sentiment der Re­
gierung vom 25. Januar 5815, wurde an Se. 
Ercellenz den Minister übersandt und ist in 
den Veplagen unter Kc>. 23. iu exlenso, an­
geführt. 
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2) Daß alle Abgaben zum Ankauf der 

Materialien zu Bauten, zum Vau und 

zur Reparatur der fürs Gemeinwesen 

bestimmten Gebäude, als z..B. dcr Kir­

chen, Pastorats Kirchendiener -, Schul -

Post- und Quartierhäufer, so wie auch 

der Kavalleriestalle, überall auf die 

Gutsbesitzer selbst zu repartiren seyen. 

3) Daß die Auslegung des 3. Punktes 

vom Reglement auf allen Gütern in 

Licfland in lettischer und, ehstnischer 

Sprache zn publiciren und damit durch 

die Ausdrücke nicht nene Zweifel her­

vorgebracht werden möchten, der Ent­

wurf dcr Publication an die Komitat 

zur Durchsicht vorher einzusenden sey. 

Die Publication ist folgendermaßen hier 

bei dcr Komitat angefertigt, ins - Lettische 

und Ehstnische übersetzt, aber noch nicht an 

Se. Excellenz den Herrn Minister zur Be­

stätigung übersandt worden. 

5 
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B e f e h l  

Sr. Kaiserlichen Majestät, des Selbst­

herrschers aller Reußen :c. :c. tc. 

a u s  

dcr lieflandischcn Gouvernemcntsrcgicrung 

a n 

sämmtliche in dem lieflandischcn Gouvernement 
befindlichen Güter. 

Eine Kaiserliche lieflandifchc Gonvernc-

mentsregierung ist von der Allerhöchst ver­

ordneten Komitat zur Durchsicht dcr lieflan­

dischcn Angelegenheiten Rigafchcr Abtheilung 

rcquirirt worden, nachstehende Erklärung 

des 3. Punktes im Oneia 

des jcdcm Gutswackenbnche angehängten Re­

glements, betreffend die Zahlung dcr Geld­

beiträge bei Bauten und Reparaturen aller 

zum Gemeinwesen nöthigen Gebäude, nach 

der von Sr. Excellenz dem Herrn Minister 
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der inncrn Angelegenheiten, geheimen Rath, 

Senator, Mitglied des Reichsconseils und 

verschiedener hohen Orden Ritter Oßip von 

Kosodawlew an dieselbe ergangenen Vor, 

schrift, zur öffentlichen Kenntniß gelangen 

zu lassen. 

1) Von den Bauern sind gar keine an­

dern Geldabgaben zu fordern und zu 

erheben, als diejenigen, welche nament­

lich durch Ukafen oder durch die Aller­

höchst bestätigten Verordnungen vom 

Jahr 1804 und durch die Allerhöchst 

bestätigten Ergänzungsparagraphen vom 

Jahr 1809, als von ihnen zu entrichten 

und zu erheben festgesetzt ist. 

2) Alle Ausgaben zum Ankauf der Bau­

materialien trägt — bey Bau und Re­

paratur der für das Gemeinwesen be­

stimmten Gebäude, als der Kirchen, 

Pastorats-, Schul-, Postirungs - und 

Quärtierhäufer, wie auch der Kavalle-

5» 
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rieställe, der Gutsherr allein ganz aus 

eigenen Mitteln. 

Riga Schloß den 181Z. 

In üdein I5xtr. Kanzeley-Director 

Freiherr von Budberg. 

Am 21. Iuny i 8 t 5  snl,^0.2378. erließ 

der Generalgouverneur Erlaucht ein Schrei­

ben an dieKomität, worin unter andern ge­

sagt wird, daß, da die endliche Bestimmung 

in dieser Sache nur Sr. Kaiserlichen Ma­

jestät Allerhöchst eigener Entscheidung vor­

behalten werden müsse; so werde die Konu-

tät ersucht, zu Zeiten alles fernere Verfah­

ren in dieser Angelegenheit einzustellen, in­

dem Er es sich vorbehalte, Seiner Seits 

dem Herrn Minister des Innern die von 

Ihm hierüber nöthig erachteten Erörterun­

gen vorzustellen. 
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Nach allem diesem sah die Komitat sich 

veranlaßt, am 3. August 4815 sub Ro. 

284. nachstehendes Schreiben an den Mini­

ster des Innern zn erlassen. 

Euer Excellen; Vorschrift vom 23. 

Marz 1815 suli No. 30. zu Folge, ward 

von der Allerhöchst verordneten Komitat die 

Publication zur Erläuterung des 3. Punktes 

im Reglement Onera ange­

fertigt und sodann zur Translation ins Let­

tische und Ehstnifche abgegeben, um in al­

len dreyen Sprachen abgefaßt EucrExccllenz 

zur Beprüfnng überschickt zu werden. Da 

ein Translateur für das Ehstnische schwer 

zu bekommen war, so zögerte sich die Been­

digung dieser Arbeit sehr. 

Fast zugleich mit dem Translate langte 

von Sr. Excellenz dem Herrn Civil-Ober-

Befehlshaber ein Auftrag an die Allerhöchst 

verordnete Komität ein, durch welchen Der­
selbe die öffentliche Bekanntmachung ober-
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wähntet Erläuterung bis auf weiteres ein­
stellt*). 

Diesen Auftrag Sr. Excellenz des Herrn 

' Civil»Ober-Befehlshabers von Lief - und 

Kurland, Ener Ercellenz, wie hiermit ge­

schieht, in beglanbter Abschrift zu übersen­

den, halt diefe Allerhöchst verordnete Ko-

mitat für Pflicht. Zugleich legt sie auch 

den Entwurf zur Publication*^) in deut­

scher, lettischer nnd ehstnischer Sprache hier 

zu Euer Excellcnz Beprüfung und Eutschei-

dttiig bey. 

Riga den 3. August I8l5. 

. I. Du Hamel. 

Kanzeley - Director Freyherr 

von Budberg. 

*) So viel man weis, ist nichts weiter geschehen. 
D e r  A u s d r u c k  w i e  a u c h  d i e  G e l d b e y  t r a ­
ge, steht nock) immer in den Wackenbüchern, 
die ausqetheilt werden, und auf dieses kul-
SM,» gestützt fahren die Gutsbesitzer fort, das 
Geld von den Vanern zu fordern. 

**) Dieser Entwurf zur Publication ist kurz vol­
ler in tZi.tt.ui» angeführt. 
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Einige Gutsbesitzer, und unter diesen bc-

fand sich auch der Landrath Graf Mellin, 

halfen ihren Banern bey der Ansstener der 

Rekruten. Bei öfteren Rckrutirnngen war 

dieses eine bedeutende Beyhülfe für den ar­

men Bauer, der schon seine gesundesten stark. 

steN Söhne hergibt. Er hat ohnehin ge­

nug zn leisten, aber Niemand gibt ihm 

was und auf ihn, als die Basis des Ge­

meinwesens, konzentriren sich ain Ende doch 

alle Lasten. 

Aus diesem Grunde waren diese Guts­

besitzer um so lieber bei Equipirung dcr Re­

kruten ihren Banern behülflich, da überdem 

der Adel, gleich allen übrigen Ständen, die 

Vortheile des militairischen Schutzes im 

Staate genießt und dessen glänzende Vorrech­

te in allen Staaten vorzüglich darauf sich 

gründen, der Adel ehemals diesen Schutz 

auch persönlich leistete und daher noch ge­

genwärtig den Namen einer Ritterschaft 
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führt*). Diese Gutsbesitzer fühlten daher 

die Billigkeit ihrer Beyhülfe zur Rekruten-

aussteuer und wünschten, daß sie nicht die 

Einzigen seyn und bleiben möchten. 

Da man Niemanden verwehren kann, 

seine Privatmeinungen Andern mitzutheilen, 

so hatte unter diesen auch dcr Graf Mellin 

über diese seine Ansichten vielfaltig mündlich 

und schriftlich sich mit seinen Bekannten nn-

terhalten, unter andern auch iu einem Schrei­

ben an den wirklichen Kammerherrn, Etats­

rath und Ritter von Kayssarow in St. Pe­

tersburg, Director des Departements beym 

Ministerio der innern Angelegenheiten. Da 

dieses Privatschreiben nichts Geheimes ent­

hielt, so hatte dcr Kammerherr es mehreren 

"'Z Man lese, was der schatzbare Landrath Baron 
von Schoultz in seinem lieslandischen Staats­
rechte hierüber sagt. Wer diesen Patrioten 
nur irgend kennt, wird wissen, daß, was er, 
sagt, dem Adel gewiß nicht zu nahe tritt. 
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vom lieslandischen Adel. 

Diese Herren nun nahmen Veranlas­

sung, aus diesem privaten Schreiben, wie 

auch auö den vorangeführten offtciellen Ver­

handlungen dcr Komitat wegen der Geldbey-

trage zu dcn Bauten dcs Gemeinwesens, 

den Landrath Grafen Mellin bei dem Land­

tage von anzuklagen. 

Hierauf erließ dcr Landtag am 30. 

Juni ein in sehr harten Auödrük-

ken abgefaßtes Schreiben an den Grafen 

M e l l e n ,  w o r i n  m a n  i h m  v o r h i e l - ,  d a ß  

e r  d u r c h  P r o t o k o l l  a n  t r ä g e  b e y  

d e r  K o n n t a t  b e m ü h t  g e w e  s  e n  s e  y ,  

i n  d e n  A l l e r h ö c h s t  b e s t ä t i g t e n  

B a n e r n v e r o r d n n n g e n  A b ä n d e ­

rungen zu bewirken,*) daß er wi-

") Der Kaiser hatte ausdrücklich verboten, in 
den von Ihm einmal bestätigten Bauerverord-
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d e r  s  e  i  n  e  P  f  l  i  c h  t  a l  6  i a n d r a t h  g e  -

h a n d e l t ,  i n d e m  e r  s t a t t  f ü r s  I n ­

t e r e s s e  d e S  A d e l s  z u  w a c h e n ,  v i e l ­

m e h r  e i n e m  s c h a t z f r e y e n  A d e l  d i e  

A n  6  s i e u e r  d e r  . R e k r u t e n  u n d  d i e  

G e l d b e t r ä g e  z n  d e n  B a u t e «  d e s  

G e m e i n w e s e n  h a b e  a u f b ü r d e n  

w o l l e n " ) ,  h i e r d u r c h  h a b e  e r  d a s  

innigen nichts mehr abzuändern, um den häu­
figen Gegenvorstellungen der Unzufriedenen ein 
Ende zu machen. 

Die Komitat war aber von, Monarchen 
angewiesen worden, in dunkeln nnd zweifelhaf­
ten Fallen, wegen Belehrung sich an den Mi­
nister der iunern Reichsangelegenbeiten zu 
wenden, der auch nöthigen Falls die Sache demKai-
<er unterlegen konnte. Dies war gerade hier 
der Fall und alles ging den ordentlichen Weg. 

*) Der Vorwurf, in den Allerhöchst bestätigten 
Vauernvervrduungen Abänderungen bezweckt zu 
haben, fallt weg, wenn man das Vorherge­
hende gelesen hat. Das ganzeBestreben des Gra­
ft» und d.r Konütatsverhaudlungen ging elu-



Z u t r a u e n  d e s  A d e l s  v e r l o r e n  

u n d  d e m  H e r r n  L a n d  M a r s c h a l l  

zig nur dahin, die Gesetzftelle, die so mancher 
Deutung fähig war, auf ihren gehörigen Zu­
sammenhang nnd Deutlichkeit zurückzubringen; 
und man hat gesehen, wie in den Verhand­
lungen die Ansichten des Grafen Mellin als 
richtig anerkannt wurden. Es ist schon oft ge­
sagt worden, daß am Ende sogar eine offen­
bare Verfälschung dieses so wichtigen Gesetzes, 
sich entdeckte —!! 

Wegen der Rekrutenansstener ist folgendes 
zu bemerken. Anfangs zog der Adel selbst zu 
Felde und nennt sich daher noch jetzt eine Rit­
terschaft. Nachmals unterhielt der Adel ein 
Corps Kavallerie, unter dem Namen derAdels, 
sahne. Dieses wurde zur Russischen Beherr-
schungszeic in eine Geldabgabe verwandelt, 
welche die Gutsbesitzer unter dem Namen des 
Noßdienstgeldes alljährlich in die Kronskassen 
zahlten. Im Jahr 4797 befahlen Se. Maje­
stät der Kaiser Paul Rekruten zu stellen. — 
Man sieht also, daß der schatzfreye Adel von 
Alters her, unter verschiedenen Modifikatio­
nen, zu den militärischen Einrichtungen des 
Slaates beygetragen hat, ohne selbige einzig 
und allein, und nur ganz ausfchlüßlich, dem 
Bauernstände aufzubürden. 

Man lese auch die Beylage No. s. 
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w u r d e  a u f g e t r a g e n ,  d a r a u f  z u  

w a c h e n ,  d a ß  d e r  L a n d r a t h  G r a f  

M e l l i u  n i c h t s  d e m  L a n d e  N a c h ­

t e i l i g e s  v o r n e h m e n  m ö g e ^ ) .  

W e r  u n b e f a n g e n  a l l e s  B o r ­

a u  g e f ü h r t e  l i e s t ,  w o  d i e  S a c h e  

a u f A k t e u  u n d  d i e  N  o t o r i e t a t  s i c h  

g r ü n d e t ,  d e r  w i r d  d i e s e s  V e r s a h ,  

r e n  u u d  d e n  G e i s t  d e s  L a n d t a g e s  

gehörig zu würdigen wisse!,. 

Der Graf Mcllin war nicht Alleinherr­

scher in der Komitat der lieflandischen An-

*) Der derzeitige Landmarschall war der gegen­
wärtige Herr Landrath und Ritter Baron von 
Schonltz, ein Neffe jenes so hochherzigen Land-
rarhl' Baron von Schonltz zu Äscheroden. 

Manche auS der Ritterschaft hatten keinen 
Antbeil an diesem Landtagvbeschluß. 
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gelegenheiten, um sich nur an ihm allein zu 

rächen. Der Monarch hatte ihn laut vor-

gedachten Schreibens ans Wien, wegen der 

Ihm bekannten Unparteilichkeit ausdrück­

lich dahin gesetzt und da man staatsbürger­

lich sich seiner nicht entledigen konnte, so 

suchte man ihn wenigstens moralisch zu zer­

nichten. Bekanntlich waren aber auch noch 

in der rigaschen Komitatsabtheilung Se. 

Excellen; der licslandische Herr Civ.lgonver-

neur von Du Hamel als Vorsitzer, der Herr 

Vicegouverneur von Weidbrecht, so wie auch 

noch ein zweyter älterer Landrath da, neu­

lich der Herr Landrath und Ritter vou Gers­

dorf. Alle Gegenstande wurden gemeinschaft­

lich verhandelt, und in dieser Angelegenheit 

waren alle Meinungen übereinstimmend. 

Ueberdem handelte hier der Minister des In­

nern als Vorgesetzter der Komitat, die lief, 

landische Gouvernementsregierung und das 

kaiserliche lieflandische Obereonsistorium. Da 

man alle diese aber nicht attakiren konnte, 
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so traf in der Aufwallung, die in solchen 

Fallen nicht ausbleibt, die ganze Explosion 

den Grafen Mellin, dessen Privatkorrespon-

den; sogar als Gegenstand einer öffentlichen 

Anklage benutzt wurde. 

Der Graf überreichte am 6. Iuly 4 815 

dem Generalgouverneur Erlaucht, seine Be­

schwerde über dieses Verfahren des Landta­

ges und bat bewirken zu wolle», daß dieser 

sein Schreiben zurücknehmen, aus den Land­

tagsverhandlungen ausstreichen und ihm öf­

fentliche Genugthuung geben solle; oder im 

Weigerungsfälle -diese Angelegenheit vor den 

Thron Sr. Kaiserlichen Majestät bringen 

wolle. Der Generalgouverneur gab aber 

nach einigen Tagen dem Grasen feine Kla­

ge mit der wohlmeinenden Bemerkung zurück, 

wie er hoffe und wünsche, daß diese Diffe­

renzen brüderlich und freuudschaftlich wür­

den beygelegt werden können. 

Da aber diese gute Absicht des Gene-

ralgouvcrneurs unerfüllt blieb, vielmehr 
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der Landtag iNl8 darüber noch ballottiren 

wollte, ob die Aufsicht des Herrn Landmar­

schalls noch fortdauern solle? oder nicht? so 

hielt unter solchen Umstanden der GrafMel« 

lin es unter seiuer Würde, die Landraths« 

stelle noch langer beyzubehalten und er trat 

um so lieber aus diesem Collegio heraus, 

da selbst der Generalgouverneur ihm dazu 

rieth *). 

Am 21. September 1818 suk No. 46!. 

erhielt er aus der Komitat eine beglaubte 

Abschrift eines an diese Behörde gerichteten 

Schreibens Ee. Excellen; des lieflandischen 

Herrn Civilgouvcrncurs vom 44. September 

1S18 4>'!55. nachstehenden Inhaltes. 

An die für die lieflandischen Angelegenheit 

ten Allerhöchst errichtete Komität, Riga» 

scher Abtheilung. 

Es hat der Rigasche Kriegsgouverneur 

*) Man erinnere sich, wa6 im Anfange, in Be­
treff des Landraths Baron von Schonltz, beim 
Landtage von t7v5 ist gesagt worden. 
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. mich benachrichtiget, wie er in Veranlassung 

dessen, daß das Mitglied gedachter Komitats-

abtheilung, der Herr Landrath und Ritter 

Graf Mellin, aus dem Landrathscollegio auf 

dem letzten Landtage ausgetreten, Sr. Kai­

serlichen Majestät vorgestellt, daß, da der 

Eitz in der Rigaschen Komitatsabtheilung 

mit dem Amte eines Laudraths verbunden 

ist und durch die Entlassung des Herrn Gra­

fen Mellin von diesem Amte, Er der Sij-

zung der Rigaschen Komitatsabtheilung bey-

zuwohnen behindert werde, es nothwendig 

wäre, in dessen Stelle Sr. Kaiserl. Majestät 

Kandidaten vorzustellen, damit Einer von 

ihnen der. Allerhöchsten Bestätigung gewür­

digt werden möchte; da jedoch inzwischen Sc. 

Kaiserl. Majestät Zufolge Allerhöchsten Reskrip­

tes vom 13. July d. I. auf seinen des 

Herrn Kriegsgouverneurs Namen, rücksicht­

lich des vom lieflandischen Adel geäußerten 

Wunsches, ihren Bauern die persönliche Frey-

heit schenken zu wollen, Allerhöchst zu be­
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fehlen geruht hätten, eine Commission znm 

Entwurf einer neuen, den Localverhaltnissen 

angemessenen Verordnung für die liefländi, 

schen Bauern auf die nämlichen Grundsatze, 

die in den für die Kurlandischen und Ehst-

ländischen Bauern bestätigten Verordnungen 

zur Norm angenommen worden sind, nie­

derzusetzen, mithin unter diesen Umstanden 

eine Veränderung in Hinsicht der Existenz 

der Rigaschen Komitätsabtheilung vorge­

hen würde, es angemessener wäre, bey 

der Entlassung des Grafen Mellin von dem 

Amte eines Mitgliedes der Comitätsabthei-

lung, die Stelle bis dahin, da die Aller­

höchste Bestätigung der neuen Verordnun­

gen für die liesländischen Bauern erfolgen 

würde, unbesetzt zu lassen, um dadurch den 

Adel von den abseilen desselben herzugeben­

den beträchtlichen Kosten zu besreyen, und 

daß Se. Kaiserl. Majestät hiezu Allerhöchst 

Ihre Genehmigung ertheilt haben. 

Zur Erfüllung dieses Allerhöchsten Wil 

6 



82 

lcns und in Anleitung desselben mir vom Riga­

schen Herrn Kriegsgouverneur ertheilten Auf­

trages/ habe ich demnach bey der Rigaschen 

Comitatsabtheilung hierdurch antragen wol­

len, die Entlassung des Herrn Grafen Mel-

lin von dem Amte eines Mitgliedes bey 

derselben zu veranstalten und diese Stelle 

unbesetzt zu lassen. 

Civilgouvcrncur I. Du Hamcl. 

kro Vera Kanzelei - Director 

Freyherr von Budberg. 

Sc. Kaiserl. Majestät beschenkten hier­

auf den Grafen Mellin mit einer mit dem 

Kaiserlichen Namenszuge geschmückten br l-

lantirten Tabatiere, so wie derselbe schon 

früher mit dem St. Anneuorden zweyter 

Klasse war begnadiget worden. Einige Zeit 

nachhero fügten Sc. Majestät noch eine jahr­

liche Pension von Eintausend Rubel Silber-

münze hinzu. 
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Der Minister von Kosodawlew als 

Chef der Komitat wollte über das Ver­

fahren des Landtages mit dem Grafen Mel-

lin, dem Monarchen eine Unterlegnng'ma­

chen, aber der Tod raffte diesen Biedermann 

weg, ehe er seinen wohlmeinenden Vorsatz 

ausführen konnte. 

6*  
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Mitlerweile war die ausdrücklich dazu 

errichtete Commission mit dem Entwürfe 

zn den neuen Bauerverordnungen fertig ge­

worden, worin die lieflandische und öselsche 

Ritterschaft allen ihren bisherigen Rechten 

auf Erbnntcrthanigkeit entsagt und diesem 

Stande, nach den in Ehstland und Kurland 

angenommenen Grundsätzen, die Freyheit 

crtheilt. Der Landtag ertheilte selbigem 

mittelst förmlicher Urkunde cl. ll. Riga Ritter-

Haus den 2i. December I8l8 seine vollkom­

mene Beistimmung und am 26. Marz 1819 

erfolgte die Kaiserliche Bestätigung. Sodann 

wurde die Verordnung in deutscher, letti­

scher und ehstnischcr Sprache gedruckt und 

zur Nachachtung vertheilt. 

Auf Veranlassung Sr. Erlaucht des 

Herrn Generalgouverneur von Pleskau, Lief-

Ehst - und Kurland, Marq:::6 Philipp Pau-

lucei, wurde iu Riga, mit Zuziehung der 

Mgeordneten aus den Kreisen und Städten 
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am e. Januar 1820 dieFreyheit der Bauern 

mit großem Geprange promulgirt, worüber 

man die ausführliche Beschreibung in den 

Rigaschen Stadtblattern vom 13. Januar 

1820 No. 2 nachlesen kann. 

Nach den Bauernvcrordnungen vom 20. 

Februar 1804 war der lieflandische Bauer 

gleichsam Erbpachter seines Grund und Bo­

dens mit großen Vorrechten, die nahe an 

Freyhcit granzten. Nach den neuen Ver­

ordnungen vom 26. Marz 18 >9 wird der 

Bauer zwar für seine Person srey, verliert 

aber alle Ansprüche an den Grund und Bo­

den , den er bewohnt und bearbeitet^). 

Zum Landrath Grafen Mellin kamen seine ei­
gene, wie auch fremde Bauern, und baten ihn 
dringend, wo möglich es in die Wege zu rich­
ten, damit es bl'y der vorigen Einrichtung ron 

bleiben möge, wo der Besitz des Grund 
und Bodens ihnen und ihren Kindern gesichert 
war. 
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So werden denn unsere Letten und 

Ehsten frey. 

OVorsehnng! lenke Du alles, damit der 

väterliche Wille unsers großen gütigen Monar­

chen erfüllt werde und die gute Absicht der 

Cdlen deS Landes reichliche Früchte bringen 

möge; und bekehre diejenigen, die den vol­

len Ausbruch des schönen Tages hindern 

wollen, den uns bereits eine schöne Mor-

gcnröthe verkündiget. 



B e y l  a g e n. 

Mit einer Schlußbemerkung No. 14./ welche 

zu beherzigen ist. 



B  e  y  l  a  g  e  n .  

1. 

Nach diesem Landtagsbeschluß von 1765 

wurde, bey Streitigkeiten zwischen Herren und 

Bauern, die Untersuchung dem Ordnungs­

gerichte ausgetragen. Bey sehr wichtigen 

Fallen, oder wenn eine nochmalige Untersu­

chung nöthig war, wurde auch wohl einem 

Landrathe mit zweyen Kreisdeputirten die 

Untersuchung übertragen. Hierauf gelang­

ten die Akten an die Landesresidirnng, nach 

welchen der residirende Landrath mit zweyen 

Kreisdeputirten ein Urtheil fällten, welches 

in der Regel mit Unparteilichkeit und Bil­

ligkeit zu geschehen pflegte. 
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Uebrigens wurde der Landtagsbeschluß 

von 1765 auch nicht genau befolgt; denn 

so zum Beyspiele wurden die einzuliefern­

den Gehorchseingaben von mehreren nicht 

beygebracht und sie wurden weder unter­

sucht noch regulirt. 

2. 

Der Landrath Graf Mcllin hat über 

den Edelmnth und die Anhänglichkeit der 

Bauern an ihre Herrschaft einige ihm be­

kannte Beyspicle gesammelt und drucken las­

sen; nämlich im ersten Bandchen der Fama 

für Deutsch-Rußland, herausgegeben von 

Anton Truhart in Riga, Monat Marz 4806 

Seite 202, und im dritten Bandchen Iuly 

Heft 4806. Seite 51. Die Namen sind 

weggelassen, um der Bescheidenheit der meist 

noch lebenden Personen nicht zu nahe zu 

treten. 

Die Franzosen haben über solche Ge­

genstände ganze Werke geschrieben; unter 
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andern I.es ttnnnles cle 1a Vertn 

clame de (isnlis, über die lobenswerthen 

Handlungen ihrer Landsleute. 

Wir haben noch keine solche Schriften 

aufzuweisen, aber gewiß nicht aus Mangel 

an Stoff, sondern eigentlich aus Unacht­

samkeit und weil man es der Mühe nicht 

Werth halt, dergleichen Beyspiele zu sam­

meln und darüber zu schreiben. Das Prei­

sen guter Thaten ermuntert die Guten und 

dient zur Lehre und Strafe der Bösen. 

Man sagt, der Bauer sey undankbar. 

Noch ist es ein Problem, ob unter Vor­

nehmen oder Niedern die Undankbarkeit 

häufiger sey? Warum will man vom rohen 

Menschen strenge Tugenden fordern, deren 

Mangel man bey den gebildeter» Ständen, 

doch so nachsichtsvoll beurtheilt? — Man 

sagt auch, der Bauer sey mißtrauisch. Ist 

ihm dieses wohl zu verargen? Aber Bey­

spiele von großem Zutrauen sind gar nicht 

selten. Wo der Bauer Biedersinn und Red» 
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lichtest voraussetzt, da laßt er sich zutrauens­

voll sogar blindlings lenken und ist sehr 

gut zu behandeln. Manche Gutsbesitzer ste­

hen auf diesem Fuß mit ihren Bauern. 

Der Vater des Landraths Grafen Mel. 

lin hatte schon vor vielen Iahren auf sei­

nem Gute'Toal unweit Reval allerlei) Ein­

richtungen zum Besten seiner Bauern ge­

macht,*) welche voll Zutrauen, gesittet und 

wohlhabend waren und aus Liebe oft mehr 

thaten als andere durch Zwang. Er pflegte 

z u  s a g e n ,  d  i e j  e n  i g e n ,  d i e  d u r c h  i h r e  

s a u e r e  A r b e i t  u n s  d a s  B r o d  g e ­

b e n ,  m ü s s e n  e s  a u c h  s e l b s t  u n  v e r ­

k ü m m e r t  g e n i e ß e n  k ö n n e n ,  d e n n  

werde es immer so bleiben, so müs­

s e  m a n  a n  d e r  G e r e c h t i g k e i t  G o t ­

t e s  z w e i f e l n .  

*) Alle solche Einrichtungen, welche damals Auf­
sehen und lauten Tadel erregten, sind in den 
nenern Bauernverordnuugen ausgenommen wer­
den. 
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3-
Es konnte nicht fehlen, daß ein Mann 

von der Denkart und Festigkeit, wie der 

Landrath von Sivers war, nicht auch so 

manche Gegner haben mußte, und dies war 

ganz in der Regel. Obgleich er zum Besten 

seines Vaterlandes oft mit glücklichem Er­

folg gewirkt hatte; so wünschten doch Man­

che ihn in Vancrnsachen außer allen Ein­

fluß gesetzt zu sehen und es gelang ihnen, 

den Generalgouverneur Grafen Buxhöveden 

dahin zu bringen, den Landrath von Sivers 

vom Amte eines Ober - Kirchenvorstchers des 

Wendenschen Kreises zu entsetzen, weil er 

vermöge dieses Amtes einen bedeutenden Ein­

fluß in die Geschäfte der damaligen Revi-

sionscommission hatte. Er wurde aber durch 

das nicht waukende Zutrauen des Monar­

chen reichlich entschädiget, der ihn mittelst 

namentlichen Befehls wieder zum Ober-Kir-

chenvorsteher einsetzte und dieser Utas wur­

de von der Civ. Gouv. Regierung durch 
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bin Pattnt vom 30. Augnst 1809 No.6743. 

im ganzen Lande bekannt gemacht. Der 

Kaiser befahl ihm, in der Comitat der 

Banernangelegenheiten in St. Petersburg 

Sitz und Stimme zu nehmen, gab ihm den 

großen St. Annen Orden, ernannte ihn znm 

Civilgouverneur von Kurland, zum gehei« 

mcn Rath, zum Senator, ertheiltc ihm den 

Alexander Newsky Orden, und vertraute ihm 

wichtige Reichsangelegenheiten an, die er 

mit seiner gewöhnlichen Unparteilichkeit und 

Uneigennützigkeit ausführte. Der Kaiser 

gab ihm eine einträgliche Kronsarrende in 

Kurland, auf seine, seiner Frauen und sei­

ner Tochter Lebzeit. Letztere wurde Hof­

fraulein und bei ihrer Heirath Kaiserlich aus­

gestattet. 

In No. Z. des Ostseeprovinzenblattes 

vom 15. Januar 1824, herausgegeben in 

Riga, findet man folgende kurze Biogra­

phie. 

Friedrich von Sivers, in seinen srü-
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Hern Jahren Krieger, darauf zum Kreismar-

schall, Landmarschall und Landrath seiner Pro­

vinz erwählt, dann zu der Würde eines Civil-

gouverncurs vou Kurland, und endlich eines 

Senators erhoben, starb am 23. Decbr. 182.1 

in seinem 77. Jahre auf seinem Gute Rautzen. 

Weniger für seine eigentlichen Zeitge­

nossen, die in vielfacher Eigenschaft, als 

Freunde oder Widersacher, neben ihm stan­

den, als für die jetzt aufblühende Genera­

tion, die ihn weniger kennt, sind folgende 

Zeilen. 

Er focht unter Rußlands Fahnen, so 

daß die Tapfersten ihn als Muster nannten. 

Sein Muth war nicht brausend und geschäf­

tig, sondern kalt uud fest. Als besondere 

Eigenheit ist von ihm bekannt, daß er im 

Treffen nie den Degen zog und daß er nie ei­

genhändig Feindes Blut vergossen. Eine 

andere Eigenheit von ihm war, daß er sich 

mit höchstem Unwillen weigerte, (das durfte 

er als Freiwilliger) eine verlassene türkische 
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Provinz Zu verheeren; dagegen aber den Auf­

trag übernahm und ausführte, mit zwey Re­

gimentern Kosaken eine türkische Armee von 

40,000 Mann fünf Tage lang zu verfolgen. 

So zeigte sich schon im Kriege die Men­

schenliebe und das Mitleid für die Wehrlo­

sen, wovon sein nachheriges Leben so zahl­

reiche Beyspiele aufweiset. 

Als er als Gouvernementsmarschall 

an der Spitze der Angelegenheiten seiner 

Provinz stand, sorgte er für die Erhaltung 

ihrer Vorrechte, oder für die Abwälzung 

drückender Bürden mit Eifer, Uneigennützig-

kcit und einem Muth, der nicht selten er­

forderlich war. Zugleich aber bewirkte er 

die bis auf diese Zeit stattgehabte lieflandi­

sche Bauernverfassung unter nicht mindern 

Schwierigkeiten; eine Verfassung, welche es 

möglich machte, daß im Jahre 1818 der 

gegenwärtige oberste Verweser dieser Pro­

vinz , im Namen Alexanders und auf Be­

schluß der liefländischen Ritterschaft, die Frey, 
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helt des lieflandischen Landmannes mit der 

Aussicht eines blühenden Erfolges ausspre­

chen konnte, nachdem die i8jahrige Dauer 

jener Verfassung des,Volks, durch Ange-

wöhnnng an das Gesetzliche und Selbstver­

trauen dazu, reif gemacht hatte. 

Friedrich von Sivers wurde zu Anfang 

des für Rußland fo glorreich beendigten 

Feldzuges von 4812, zu der damals fehr 

wichtigen Statthalterschaft über Kurland er­

nannt; über eine Provinz, die dnrch keine 

Armee gedeckt werden konnte. Daß sein Ei­

fer nichts unterließ von dem, was die so 

kritischen Umstände erheischten, versteht sich 

von selbst. Aber er that mehr; er wagte 

es, auf seine persönliche Verantwortlichkeit, 

einen aus der Entfernung für nöthig erach­

teten furchtbaren Kriegsbefehl nicht zu voll­

ziehen und Mitau zu erhalten. Der edle, 

menschenliebende Monarch bezeigte ihm Sei­

ne höchste Zufriedenheit; und der Feind, der 

von der Erhaltung Mitaus keinen Vortheil 

7 
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für den Feldzug ziehen konnte, fügte zu dem 

Danke der geretteten Einwohner den Zoll 

seiner Hochachtung für den menschlichen 

Held hinzu. 

Nach beendigtem Feldzuge berief ihn der 

Kaiser in Seine Nahe als Senator. Hier 

konnte der Mann, dem die Gerechtigkeit das 

Höchste war und der nichts scheute, um sie 

zu handhaben, nicht nur seinem Eifer in 

den höchsten Reichsbehörden vollen Lauf 

lassen und mit seltner Kraft und Einsicht 

wirken, sondern wurde auch mit zahlreichen 

nud wichtigen Aufträgen von seinem ge­

liebten Monarchen beehrt; Aufträge, die 

nur das Vertrauen ertheilt, das aus dem 

Herzen kommt. Mit Verachtung der augen­

scheinlichsten Todesgefahr, mit einem festen 

Willen, der der Krankheit selbst gebot, führ­

te er sie aus*). 

*) Der Kaiser übertrug ihm vor einigen Jahren 
eine Untersuchung in einer Provinz. Hier 
schlug er ein ansehnliches Geschenk aus, cnt-
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Diese Auftrage und so viele Msgezcich, 

nete Handlungen seines übrigen Lebens wür-

den die Biographie unsers Friedrich Sivers 

zieren, aber diese Blatter überfüllen. Ge­

nug sey es anzuführen, daß, von seinem 

Eintritte in die Civilgeschichte an, er haupt­

sachlich als ein Mann der öffentlichen Wirk­

samkeit erscheint, der nur das Recht wollte, 

der Strenge beobachtete, die das Gesetz for­

dert, aber die ganze Nachsicht erwies, die 

das Gesetz erlaubte. Wer zählt die Vielen, 

denen er Vermögen und Ehre erhielt, die 

er sogar von einem schändlichen Tode ret­

tete? Soll noch hinzugefügt werden, daß er 

Alles that ohne Eigennutz, daß die Beste­

chung sich ihm nicht nahen durfte? Alle die^ 

deckte Unterschleise und soll Gift bekommen ha­
ben, welches durch schleunige Gegenmittel zwar 
nicht todtlich wirkte, doch aber seinen festen 
Körper und starke Gesundheit zerrüttete. Dieses 
hat der Herr von Sivers selbst mehrmals dem 
Grafen Mellin erzählt. 

7* 
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ihn kannten, würden in seinem Namen er-

röthen, daß dieses an ihm gerühmt würde. 

Dies alles wnrde Friedrich Sivers für 

seine Provinz und für Rußland, ohne ei­

gentlich dazu gebildet zu ftyn. Er verdank­

te seine Bildnng einzig den Gaben, womit 

seine Seele so reichlich ausgestattet war und 

seinem eignen Leben. Sein Aenßeres spie­

gelte diese seltnen Eigenschaften ab. Bey aller 

Prunklosigkeit seines Wandels, lag in sei» 

nen Gesichtszügen und in seiner Haltnng ei­

ne einfache hohe Würde, und ein tiefes Ge­

fühl , welche jedes Herz ansprachen. Män­

ner von Kraft stoßen an. Anch dies war 
^ > 
mit Friedrich Sivers der Fall, — weil er 

für unsere Zeit Zu viel Antikes in seinem 

Gemüthe hatte. (Von dem Herrn Etats­

rath, Professor in Dorpat und Ritter von 

Parrot). 

Dcr Graf Mellin, welcher im Mili­

tär und im Civil in so vielfältiger Berüh­

rung mit dem Herrn von Sivers stand, wird 
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vielleicht einen Nachtrag zn dieser kurzen 

Biographie dieses merkwürdigen Mannes 

liefern. 

Von Mannern, welche ans der Bühne 

dieses Lebens eine nicht unbedeutende Rolle 

gespielt haben, die als Menschen auch seh, 

len konnten, oft mißkannt, doch vielfach ver­

ehrt, verstanden und geliebt wurden, am Ende 

ihrer Bahn in den stillen Kreis des Privat­

lebens und aus diesem an der Hand des 

Todes in die Ewigkeit übergingen, ist ge­

wiß jeder Beytrag, der ihre innern Gesin-

nnngen ausspricht, ihre Handlnngen schil­

dert und beleuchtet, den Zeitgenossen und 

den Nachkommen schatzenswerth. Der Tod 

versöhnt ja sogar die Feinde. Friede sey 

mit der Asche dieses allezeit Redlichmeinen-

den! 

Seine Gemahlin, geborne Christina von 

Lilicnfeld, folgte ihm bald in die Ewigkeit, 

denn sie starb zu Rantzen den 18. Januar 

e? Jahre alt. — Sein Stamm er­
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lischt mit ihm, denn er hinterläßt nur eine 
Tochter, welche mit einem Herrn Ammelard 
in einer kinderlosen Ehe lebt. 

Der Herr vonAnrep verließ den Militär­

dienst als Brigadier, wo er mit großer Aus­

zeichnung gedient hatte, wurde auf dem 

Landtage 1797 Liefl. Laudrath, trat 4 804 

als Generalmajor wieder ins Militär; kom-

mandirte die russischen Truppen auf der In-

sel Korfu; wurde Gcnerallicutcuant; diente 

im Kriege gegen die Franzosen mit Aus­

zeichnung nnd nach gcendigtem Treffen bei 

preußisch Eilau am 27. Jannar i«07, wur­

de er am Abend von einem verst ckten fran­

zösischen Tirailleur erschossen und endete sein 

Heldenleben. Seine nachgebliebene Witwe 

wurde vom Monarchen Kaiserlich bedacht. 

An seine Ste.Ic trat in die Comitat der 
lieflandischen Bauernangelegenheiten, sein 
Schwager der Herr Lmdrath und Ritter 
von Gersdorf; und da der L.u.drath und 
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Ritter von Buddenbrock entlassen wurde, ward 

auf ausdrückliche», namentlichen Befehl des 

Monarchen aus Chaumont in Frankreich, der 

Landrath und Ritter Graf Mellin in die 

Comitat gefetzt. 

5. 
Diefe vierRevisionscommissionen*) hat­

ten fast schon für alle Güter die neuen Wak­

kenbücher vertheilt, als selbige auf Veran­

lassung der Ritterschaft i80O wieder aufge­

hoben und ihre mühsamen Arbeiten vergeb­

lich waren, welche nur provisorische Gültig, 

keit behielten, bis weiterhin durch die neu 

errichtete Meßrevisionscommisston, und die 

*) Die von, Monarchen ernannten Präsidenten 
dieser Revisionskommissionen waren t. für den 
Rigaschen Kreis der Generalmajor Werigin. 
2. Für den Wendenschen Kreis, der wirkliche 
Etats, ath Repiew, nachmals Gouverneur von 
Liesland. z. Für den Dorptschen Kreis, der 
geheime Rath Puschkin und 4. für den Per-
tauschen KrelS der Generalmajor Draschkowitz. 
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Comitat, die allendlichen Wackenbücher wür. 
den angefertigt seyn. 

6. 

Es ist eben gcfagt worden, daß der 

Monarch in die Stelle der Revisionskommissio­

nen die Meßrevisionscommission 1809 er» 

richtete, welche im Städtchen Walck ihren 

Sitz angewiesen erhielt. Zu deren Unter­

kommen kaufte die Ritterschaft das Gütchen 

Engelhartshoff, davon der Hof in Walck 

selbst liegt. 

Fast alle Güter mußten sich übermessen 

lassen, welches allen Landmessern vollauf zu 

thun gab. Diese Messung kostete dem Lan­

de ungeheure Summen. 

Der Gutsherr machte ein Projekt, oder 

Vorschlag, wie er seinen Gehorch wünsche 

eingerichtet zu haben und überschickte dieses 

nebst der Gutskarte an die Meßrevisions­

commission nach Walck. Nun wurden die 

eingeforderten Repräsentanten der Guts­
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bauerschaft hierüber befragt. Behaupteten 

sie, daß die Messung nicht richtig sey, nnd 

daß sie den Gehorch nicht leisten könnten, so 

ließ man an Ort und Stelle eine Unterste 

chung anstellen. 

Nach Maasgabe der Gntskarten wur­

de alles genau nach der schwedischen Metho­

de berechnet. Es wurde ein Projekt zum 

Gutswackenbuche in Walck angefertigt und 

nebst den Gutskarten an die Comitat nach 

St. Petersburg übersandt. Hier revidirte 

man alles anfs genaueste, die etwanigen 

Fehler wurden verbessert und das Wackcn-

buch wurde zum Mundiren nach Walck zu­

rückgesandt. — War dieses geschehen, so 

sandte man die Concepte mit den mundirten 

Exemplaren an die Comitat nach St. Pe­

tersburg, wo man selbige kollationirte, un­

terschrieb, mit dem Siegel des Ministers 

korroborirte und so nach Walck zurücksandte, 

um an die Güter vertheilt zu werden, und 

die von den aufgehobenen Revisionscommis-
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flotten angefertigten Wackenbücher wurden 

nun außer Effekt gesetzt. 

Auch auf eine gütliche Vereinbarung 

zwischen den Gutsherrn und seinen Bauern 

wurden allcndliche Wackenbücher angefertigt, 

und da war eine neue Gutsvermessung nicht 

erforderlich. Diese Falle waren aber nicht 

häufig. 

Als auf Kaiserlichen Befehl die Co-

mität 1813 getheilt und eine Abthcilung 

nach Riga versetzt wurde, gelangte alles 

Vorgesagte zuerst hieher. War hier nun 

alles in Richtigkeit gebracht, so wurden die 

niundirten und unterschriebenen Wackcnbü, 

cher nach St. Petersburg gesandt, von den 

dasigen Comitatsgliedern unterschrieben, mit 

dem Siegel des Ministers korroborirt, nach 

Riga zurück und von hier nach Walck zur 

Vertheilung an die Güter übersandt. 

Alle Wackenbücher wurden in vielen 

Exemplaren ausgefertigt, nämlich in deut­

scher, chstnischer, oder auch lettischer Spra­
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che, für die Güter, die Kirchsplclsgerichte, 

und für das Ritterschaftsarchiv, wohin auch 

nach beendigter Revision s.mimtliche Akten 

sollen hingegeben werden. Ueberdem erhielt 

auch uoch eine jede Bauernstelle ihr sepa­

rates kleines Wackenbuch über.ihre Leistun­

gen. 

Als die Schweden 4 686 und die fol­

genden Jahre Li fland übermessen ließen, 

nahmen sie die Meßbrouillons nach Stock­

holm, wo sie noch gegenwärtig sind. Von 

hier lassen öfters hiesige Gutsbesitzer, die 
ihre Karten verloren haben, mit bedeuten­

den Kosten beglaubigte Kopeyen kommen, 

welche hier liclein finden. Da nun fast 

ganz Liefland gegenwärtig mit so großen 

Kosten übermessen werden mußte, so machte 

der Landrath Graf Mellin den Vorschlag 

von dieser neuen Landcsübermessung die 

Brouillo-,s einzufordern und gehörig aufzu­

bewahren, damit man hier beglaubte Ko­

peyen erhalten könne, wenn Gutskartcn vcr-
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lorcn gehen. Mit diesem Vorschlag? wand­
te er sich an den Gcneralgouverneur, an 
die Gouverncmcntsregierung, an dcn Kame-
ralhos wegen der Kronsgüter, an die Co-

miült, an die Meßrevisionscommission in 

Walck, an die Landesresidirnng, an dcn 

Landtag und an die Einführungscommission. 

Er war aber nicht so glücklich dicscu sciuen 

Vorschlag durchsetzen zu können. Hiervon 

werden die Nachkommen dcn großen Nach­

theil gewiß schmerzlich fühleu; denn sie wer­

den beym Verlust ihrer Gutskartcn^) genö-

thigt seyn, entweder eine neue kostspielige 

Messung zu veranstalten, oder auch, nach wie 

zuvor, mit bedeutenden Kosten aus Stock­

holm Kopeycn kommen zu lassen, obgleich 

seit jener Messuug die Natur sich vielfältig 

verändert hat und diese schwedischen Karten 

daher nur eine unvollkommene Brauchbarkeit 

Unlängst verlor ein Gut durch deu Brand sei­
ne eben fertig gewordene neu ansgemessene 
Gutskarte. 
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haben können. Da vielleicht noch ein gro-

ßer Theil dieser neuen Meßbrouillons in 

den Händen der Landmesser vorhanden ftyn 

mag, so wäre es noch Zeit, selbige zu 

sammeln, wofür die Nachkommen danken 

werden. 

7. 

Der Landrath Graf Mellin war auch 

Director und Präses deSKaiserl. Lieft. Ober-

Conflstoriums, Beysitzer im Kaiserl. Liefl. 

Hofgerichte, Vorsitzer der Ritterfchaftsgü-

tcrcommlssion, Kir6)envorsteher der Kirch­

spiele Kremon und St. Peters Kapelle, 

Kirchspiels Richter, weltlicher Viceprases 

der Rigaschen Abtheilung der Russii'chen Bi­

belgesellschaft, Vorsitzer der Hülfsbibelgc^ 

sellschast zu Kremon, einiger Vormundschaf­

ten und Kuratelen nicht zu gedenken. 

8. 

Schvn vor geraumer Zeit hatte der 

Landrath Graf Mellin manche Widersacher 

unter dem Adel, die ihn von allem Einfluß 
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gcnhcitcn gern entfernt hätten. Man warf 

ihm vor, daß er ein gefährliches Beyfpiel 

gebe und durch feine Einrichtungen dcn Bauern 

Ideen in dcn Kopf sctze, die gar nichts 

taugten*). 

Er hatte nämlich schon lang vor dcr 

neuen Bauernverfassung auf seinen Gütern 

Koltzen und Eikasch manche Einrichtungen 

getroffen, um die Person dcr Bauern, wie 

auch ihrEigcnthum gegen Willkühr zn sichern. 

Er hatte ihnen dcn erblichen Besitz ihres 

Grund uud Bodcns zugestanden und daher 

Diese Besorgniß traf nicht ein. Seine Bauern 
wurden nach gerade in der Mehrzahl gesitteter, 
fleißiger und wohlhabender, und zeichneten sich 
in der Gegend vortheilhaft aus. Da sie mit 
ihrem 8usta de zufrieden waren, so uahnun 
sie an den Volksbewegungen in den neuern Zei­
ten keinen Antheil, sondern kamen voll An­
trauen zu ihren« Herrn und ließen sich belehren. 
Auch sogar fremde Bauern thaten dieses und 
blieben ruhig. 
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den Hof einzuziehen, ohne deren freyen Wil­

len und ohue vorhergegangene und gcricht-

lich bestimmte völlige Entschädigung. Nach 

dem Beyspicle des Grafen Romantzow und 

seines Vaters errichtete er ein Bauernguts­

gericht. Er stiftete eine Gebietskasse, die 

er mit einem Fonds verfahr. Er errichtete 

ein Gcbietskornnmgazi'n, versah selbiges zum 

ersten Fonds mit einen« betrachtlichen Korn-

vorrath und gab Rödungslander, davon 

die Ernten in das Magazin kamen, wo­

durch es beträchtlich anwuchs, ohne daß die 

Banern aus ihren Mitteln was dazu her­

gaben. Zum Magaziu gab er ein solides 

steinernes Gebäude uud ließ in lettischer 

Sprache ein Reglement drucken, und unter 

seine Bauern vertheilen. Er half ihnen bey 

der Equipirung der Rekruten, zahlte für Ar­

me und Waisen die öffentlichen Abgaben, 

gab die Geldbeträge zu dcn Bauten des 

Gemeinwesens, ohne eine Vergütung von 
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den Bauern 'zu verlangen, und vertheilte 
nützliche Bücher unter sie !c. 

So viele Vorwürfe und Verdruß er 

auch hierüber hatte, so wurden doch die 

meisten seiner Einrichtungen in dcr Folge in 

den neuen Bauernverordnungen aufgeuommen 

und daher schickten sich seine Bauern sehr 

leicht in die neue Ordnung dcr Dinge, weil 

ihnen eigentlich nichts, oder doch sehr we­

nig Neues Zu Theil wurde. Ungeachtet 

alles dessen konnte bey so manchen der un­

günstige Geist gegen ihn nicht erlöschen und 

glimmte unter der Asche fort, wodurch er 

sich aber eben so wenig, wie dcr Herr von 

Sivers und vormahls der Landrath Baron 

von Schoultz zu Afcheraden irre machen 

ließ und er fuhr fort eiu eifriger Verteidi­

ger seiner Ernährer zn seyn. Nach dem an­

geführten Kaiserl. Schreiben aus Wien vom 

4. Octbr. hatte ihn der Monarch we­

gen seiner bekannten Unpartcylichkeit in die 

Comitat gesetzt. Alles Gute muß ja in dcr 
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Regel anfänglich mit Schwierigkeiten käm­

pfen, nnd er setzte es nie aus den Augen, 

daß er nicht Standes- sondern Landesrath 

scy, und auf die an ihn gerichteten anony­

men Briefe uud Warnungen achtete er nicht. 

Gleich dem oftgedachtcn Landrath Baron 

von Schoultz, waren ihm die Vorrechte sei­

nes Standes wichtig; aber die Rechte der 

Menschheit waren ihm heilig. Es ist zn be­

dauern, daß diese beiden Männer nicht Zeit­

genossen waren. 

9. 

Ueber die Verbindlichkeit der Gntsbesiz« 

zer, an dcn kirchlichen Bauten Antheil zu 

nehmen, sind mehrere Verordnungen vor­

handen, als Landtagsbeschlnß vom 2?. Ja­

nuar 4 6 40 — Generalgouvernements-Ent­

scheidung von 1646. — Landtagsrezeß vom 

27. April 1650.— den 16. Novbr. 1668 — 

den 8. März 1693. — Ockonomiereglenient 

vom 2t. Mar; 1697. — Kirchenvisltations-

protokoll'von 1668 und 1671, wie auch 

8 
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spezielle Falle, als z. B. Kirchenvisitation 

zu Segewold vom 16. Septbr. 1669 zu 

Kremon vom 21. Scptbr. 4669 lolio 84, 

und andere Falle mehr, weiche denn bis 

auf unsere Zeiten in Kraft verblieben, ob­

gleich an manchen Orten in Vergessenheit 

gerathen sind. 

Ucber diesen Gegenstand ließ der lief-

ländische Herr General-Superintendent und 

Ritter vr. Sontag 4816 eine interessante 

kleine Schrift drucken, worin bewiesen wird, 

daß die Höfe allerdings zn den kirchlichen 

Bauten und Reparaturen beyzutragen ver-

> pflichtet sind. 

Es ist schon mehrmalen bemerkt wor­

den, daß im Wackenbuchsreglement die Stel­

le, wo die Geldbeytrage zu den Bauten des 

Gemeinwesens den Bauern ausschließlich auf­

gebürdet worden, auf einer Corruption des 

Comitatsbeschlusses beruht.- Der General-

gouverneur hat eudlich aber selbst für nö-

thig erachtet, dieses abzuändern, wie man 
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hen wird. 

Das Schreiben der Liefl. Gonv. Regie­

rung vom 27. August 4814. No. 5462. an ' 

die Comitat lautet im Wesentlichen also: 

Seit einiger Zeit und namentlich auf 

den Gütern, welche neue Wackenbücher er­

halten, stellen die Gutsbesitzer die Behaup­

tung auf, daß sie von allen Beytragcn zu 
den Bauten und Reparaturen dcr zum Ge­

meinwesen gehörigen Gebäude ganzlich exi-

mirt sind; dahingegen aber diese Last ein­

zig und allein dcn Bauern auferlegt wor­

den, daher die Regierung denn bittet, der­

selben hierüber Auskunft geben zu wollen. :c. 

ii. 

Das Schreiben der Gonv. Reg. an die 

Comitat vom 10. Septbr. 1814. ?<c>.5703., 

ist im Wesentlichen folgenden Inhaltes. 

Die Gonv. Reg. beabsichtigte bey der 

Requisition betreffend eine feste Bestimmung 
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über obige Anfrage wegen dcr öffentlichen 

Bauten, um solche durch eine Publication 

bekannt zu macheu, damit wegeu der viel­

fältigen, an diefe Behörde über vorbcrcg-

ten Gegenstand eiukommenden Gefuche, nnr 

eine Vorschrift, wie es gehalten werden 

solle, um die Gutsherrn sowohl, als auch die 

Baueru, über das von ihnen in solchen 

Fallen zu Leistende in völlige Gewißheit zu 

setzen. 

Da indessen die Gouv. Reg. jene vol. 

lige Gewißheit aus dcr mitgcthciltcn Ent­

scheidung des Ministers nicht gehörig ent­

nehmen könne, so bittet die Regierung die 

Comitat um eine bestimmte Antwort der 

vorgelegten Frage und um eine Benachrich­

tigung, ob sie dieselbe sodauu durch Publi­

cation zur allgemeinen Wissenschaft bringen 

könne? :c. 

12. 

Bcy dcr im October i8l)3 gehaltenen 

Kirchcnvisitation des Kirchspicls Kremon 
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und St. Peters Kapelle, ward untersagt, 

dieKirchenmittel zum Bau und zur Reparatur 

dcr Kirche anzuwenden, als welche nur 

zu Bedürfnissen dcr Kirche verwendet, und 

dcr Uberschußgesammeltwcrden solle, um einst 

ein Predigcrwittwcn-Land dafür anzuschaffen. 

Als bald nachher bey der St. Peters-

kirche ein beträchtlicher Ban nothwendig wur­

de, beauftragte die Gemeinde dcn Grafen 

Mcllin als ihren Kirchenvorstcher, bey der 

Lieft. Gonv. Regierung um Aufhebung die­

ser Verordnung der Kirchenvisitationscom-

mission nachzusuchen, weil die Gemeinde nur 

in der Absicht zur Vermehrung ihrer Kir-

chenmittel beytrage, um bey dem Bau oder 

dcr Reparatur der Kirche eine Beyhülfe zu ha­

ben, widrigenfalls sie in Zukunft gar nichts 

mehr beytragen werde. 

Hierauf verfügte die Regierung am 7. 

May 1800, daß die Kirchenmittel zum Bau 

uud zur Reparatur der Kirche verwendet wer­

den dürften uud fügte noch hinzu, daß das 
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etwa Fehlende an Gelde, auf die Bauern­
schaft des Kirchspiels repartirt und von die­
ser nötigenfalls mit Beyhülfe dcr Landes-
polizey beygetrieben werden solle. 

Von diesem Zusätze machte aber der 
Kirchenvorstehcr keinen Gebrauch, sondern 
auf seine Vorstellung waren die Gutsbcsiz« 
zer nach einigen Schwierigkeiten doch endlich 
willig, nach wie zuvor aus ihren eigenen 
Mitteln das Fehlende an Gelde herzugeben, 
mit Ausnahme des Arendators des Krons-
gutes Pabbasch, welcher dcn Kirchenvorste­
hcr dieserwcgcn an dcn Kaiscrl. Liefl. Ka-
meralhof verwies, wo nach den gewöhnli­
chen Formalitäten dessen Anthcil denn auch 
ausgezahlt wurde. 

An Se. Excellen; 
den Herrn Civilgouvcrucur, wirklichen Etats­

ra th  und  R i t t e r  von  Du  Hamc l  
v o n  

der lieflandischen Gouvernementsrcgicrung. 

Euer Excellenj haben bey dem Antrage 
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vom 19. October 1814 6uk Ao. 6460, die 
Vorschrift des Herrn Ministers des Innern 

wegen dcr von dcn licflanoischen Bauern zu 
prästirenden Onei a an die Lieft. Eouv. 

Regierung zu dem E^ide gelangen lassen, 

daß dieselbe die nöthige Auskunft desfalls 

geben möge.' 

Der Herr Minister beregt in diesem 

Schreiben, daß die an ihn gediehene Anfrage 

„Ob die im Wackcnbuchsreglcment un« 

„ter dem Abschnitt Oneia im 

„3. Puunkt festgesetzten Ecldbeytrage 

„von den Bauern, oder von dcn Guts­

herrn entrichtet werden müssen?" 

durch die Civ. Gouv. Regieruug verlangt 

worden, welche sich dabey in einiger Unge­

wißheit befunden, wiewohl der besagte 3. 

Punkt Bestimmnngen hierüber und zwar da­

hin enthalte, daß die Bauern diejenigen 

Geldabgaben tragen müssen, welche laut 

Ukasen auferlegt sind, und diese Ukasen der 

Lieft. Gouv. Reg. nicht unbekannt seyn dürften. 
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Dcr angeführte Punkt gibt zwar vier 

Hauptlcistungen an, die dcr Bauer zu lei­

sten hat, 

4) Aufführung und Ausbesserung der für 

das Gemeinwesen bestimmten Gebäude. 

2) Die Unterhaltung dcr Baucrnrichtcr 

und Bauernbeysitzer. 

3) Die Stellung der Postkncchte. 
4) Die mittelst Gesetzesvorschnften festge­

stellten und nach Grundlage derselben 

repartirteu Eeldbeytrage. 

Aber wenn auch daraus hervorgeht, daß die 

Bauern Materialien anführen, Arbeiter zum 

Baue stellen, Bauernrichter und Vcysitzer zu 

besolde» uud Postkncchte zu stellen haben, so 

bleibt doch bey der 4. Hauptleistung wegen der 

Geldbeyträge zu berücksichtige» übrig, daß na« 

menrlich bey den am häufigsten vorfallenden 

Bauten uud Reparaturen dcr Kirchen, Pa­

storats-Küster - und Schulmcistcrwohnungcu 

in Liefland eine sehr verschiedene Observanz ^ge­

herrscht und in einigen Gegenden dcr Guts-
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bcsitzer die Materialien ankauft oder hergibt 

und die Geldbeytraqe geliefert hat, in an­

dern Gegenden aber auch alles dieses dem 

Bauer aufgebürdet worden und diese ver­

schiedene Vcrfahrungsart durch altes Her­

kommen und sttte Beobachtung sanctionirt 

ist, wie denn über diesen Punkt gar keine 

positiven Gesetze für Liefland cxistircn und 

man also eben so wenig wissen könne, ob 

dcr Gutsbesitzer oder ob dcr Bauer diese 

Verpflichtungen zu übernehmen habe? 

Diese steten Collisionsfalle und die Un­

gewißheit, in welche sich die Gouverne-

mentsobrigkcit dadurch gesetzt sieht, haben sie 

zu dem Wunsch geleitet, daß einmal eine feste 

Bestimmung hierüber getroffen werden möge» 

und so rechtjVrtigt sich denn anch die durch die 

Liefl. Gouv Regierung vcranlaßte vorhin be-

regte Anfrage. 

Bey dem — also noch festzusetzenden-

Verhältnis; der Gutsbesitzer und Dauern in die« 

ser Hmsicht glaubt die Licfl. Gouv. Reg., daß 
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der gerechteste Maasstab gefunden werde, wenn 

man die Hergabe der Materialien und dcr Geld, 

beytrage zu allen öffentlichen Bauten dem 
Gutsbesitzer, uud dagegen dem Bauer die Anfüh-
ruug dcr Materialien uud Stellung dcr Arbei­

ter auferlegen würde und zwar deshalb: 

Weil nach dem Schreiben des Herrn Mi­
nisters der Grundsatz anerkannt worden, daß 
dcr Bancr die laut Ukasen ihm auferlegten 
Geldbeyträge liefern solle, diese aber ihm 

nicht bestimmt durch dasGesetz auferlegt siud. 

2) Weil dcr Bauer in Anführung der Mate­

rialien uud Stellung dcr Arbeiter einen ahn­

lich großen Behtrag schon liefert; und wenn 
auch alles, was Kirchen, Pastorats-, Kü­
sters, Schulmeisterswohnnng angeht, ihm 

eben so nahe und was das Letztere betrifft, 

noch naher als dem Gutsbesitzer steht; so 
ist doch dagegen bey denPostirnngs-O.nar-

tierhausern und Kavaleriestallen das In­

teresse dcr Gutsbesitzer viel größer, da der 
Bauer sich dcr Post nicht bedienen darf, 

durch die Quartierhanftr uur die Hofeswoh-

nung mit Hergäbe des Quartiers für den Of­

fizier verschont wird, indem der Soldat bey 
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dem Bauer sieht und dieKavaleriestalle dem 

Gutsbesitzer Gelegenheit zur Veräußerung 
seiner Produkte geben. 

Z) Weil hiermit auch jetzt schon die von Seiten 

der Hohen Krone bestehenden Einrichtungen 
übereinkommen, indem die Krone zu Bau­

ten von Kirchen und Pastoraten die Geld­

beträge für die Kronsbanern erlegt. 

Indem die Licfl.Gouv. Reg. obiges alles Euer 

Ercellenz mittheilt, fügt sie hier noch auf die 

Anfrage des Herrn Ministers, 
welche Geldbeträge von den Bauern des 
Liefl. Gouvernements nnd mittelst welcher 
U k a f e n s a c h e  v e r o r d n e t  s i n d ?  

hinzu, daß dcn lieflandischen Bauern an Gelde 
zu entrichten obliegt: 

a) Die Kovfsteuer nach den darüber erlas­
senen allgemeinen Ukasen. 

1>) Die Rekrutenausstcucrkosten und auf 
Gütern von zwanzig und wem'gcrSeelen, 

die Rckrntenstcucr ebenfalls nach den dar­

über für das ganze Reich bestehenden 
Ukasen, und 

c) Die denselben nach den Liefl. Bauervcr-

ordnungen vom Jahr 1K04 und den Zu-
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satzen vom Jahr 1800 auferlegten Geld­
abgaben. 

Riga Schloß G. von Rickmanu 
den 25. Januar. Regierungsrath. 

1815. Sekrctair Hehn. 
4 4. 

Sch lußbe  m e rkn  n  g .  
Da schon alles zum Druck bereit war, 

wurde in Veranlassung Er. Erlaucht des Höch­
sten Laudesverwesers von der Liefl. Gouverne-
mcntsrcgi'crung am 27. November ipzz sul^ 
^0.5837 eine Publicati'on folgenden wesentli­
chen Inhaltes erlassen. 

Daß die von dervormaligen Allerhöchst 

verordneten St. Petersburger (5onutatSab-

theilnng der lieflandischen Angelegenheiten 

am 23. März I8i5 zur nähern Bestim­

mung des 3. Punkts des denWackenbüchern 

angehängten Regleiuents getroffene Aestsez, 

znng in Kraft treten müsse, dergestalt, daß, 

so lange nicht das zeitberige wackenbuchsma-

ßige Verhältnis; durch Abschliesiung eines 

anderweit ausdrücklich stamirendeu Kon­

trakts aufgelöset worden, 
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Alle Geldbeträge zum An-
kaufder Mater ial ien zu Bau­
ten, zum Bau und zur Repa­
ratur der für das Gemeinwe­
sen best immten Gebäude, als:  
der Kirchen, Pastorats-,Kir­
chendiener-,  Schul- ,  Post-,  
Quart ierhäuser,wie auchKa-
valer iestäl le,  von den Hö­
fen zu tragen sind, von den 
Bauern aber hiebey nichts 
weiter zu fordern ist ,  a ls die 
Anfuhr der Mater ial ien und 
die Stel lung der nöthigen 
Arbeiter.  

Hier wird nun Hochobrigkeitlich gerade das­

jenige festgesetzt und anbefohlen, was dcr 

Graf Mellin immer wünschte, welches ihm 

aber in dem angeführten LandtagSbefchlnß 

vom 30. Ilmy 1815 zum Verbrechen ge-
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macht und scharf verwiesen wurde, als wenn 
er Abänderungen in den Allerhöchst bestätig­
ten Banervcrordnnngen beabsichtiget lind die­
sen zuwider dein schatzsreyen Adel habe Ab­
gaben aufbürden wollen, daher er denn als 
ein dein Landeswohl Gesährlicher unter 
Aufsicht de6 Herrn Landmarschalls gesetzt 
wurde. 

Dieses so harte Dekret erhielt sogar 
dadurch eine stillschweigende Sanction, in­
dem die dawider am 6. July 181Z über-
reichteKlage von dem Höchsten 5ande6verwe-
ser dem Grafen wieder zurückgegeben wurde. 

Gleichwohl wird uunmehro, nach so 
eben angeführtem Patente vom 27. Novem­
ber 1823, der schatzfreye Adel mit eben der­
selben Abgabe belegt, um derentwillen die 
versammelte Ritterschaft ihren Milbruder so 
übel behandelte. Ob demselben wegen einer 
solchen ungerechten Behandluug irgend eine 
Genngthnung werden wird, muß die Folge 
ailsweisen —? 

"I' anclern Iz o na causa 


